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Abbildung 18: Ermittlung der Knickdichte im Trassenkorridor 
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Tabelle 47 am Ende des Kapitels fasst die Eingriffe in Knicks in Bereichen der Maststandor-

te, Arbeitsflächen und Zuwegungen, Provisorien, der Rohrverlegung bei Mast Nr. 44 sowie in 

Bereichen von Aufwuchshöhenbeschränkungen zusammen. Alle weiteren ausführlichen Ta-

bellen befinden sich im Anhang dieses Dokumentes. 

Ein dauerhafter Verlust von Knicks entsteht bei der Versiegelung durch Mastfundamente. 

Gemäß Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz ist eine Knickbeseitigung durch 

Neuanlage eines Knicks im Verhältnis 1:2 auszugleichen. Für die 380-kV-Leitung wird der 

Mast Nr. 37 (Anlage 8.2, Karte 1, Blatt 21), für die 110-kV-Leitung LH 13-139 der Mast Nr. 

48N (Anlage 8.2, Karte 1, Blatt 17) im Bereich eines bestehenden Knicks gebaut (vgl. Tras-

senbegründung im Anhang C). Der Verlust durch den Neubau kann durch die Entlastung des 

Rückbaus ausgeglichen werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Knicklücken dafür nach 

dem Rückbau wieder geschlossen werden (Herstellung eines Walls und Bepflanzung). Der 

Flächenverlust beträgt 16 m für einen Mast der 380-kV-Leitung und 8 m für einen Masten der 

110-kV-Leitung. Dadurch besteht ein Kompensationsbedarf von 48 m Knick (vgl. Tabelle 46). 

Tabelle 46: Durch Maststandorte betroffene geschützte Gehölzstrukturen 

Mast Nr. Zuweisung Biotoptyp Naturraum Länge (m) Faktor Kompensation (m)

37 Neubau HWt Geest 16 2 32

48N Neubau HWt Geest 8 2 16

Summe 48  

Bei Zuwegungen müssen vorhandene Knicks zunächst verlegt werden. Nach Beendigung 

der Arbeiten werden diese aus dem vorhandenen Material an gleicher Stelle wieder herge-

stellt. Hier handelt es sich gemäß Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz um eine 

„Knickverlegung“ unter Wiederverwendung des vorhandenen Knickmaterials. Hierfür wird ein 

Ausgleichsverhältnis von 1:1,75 zugrunde gelegt. Dieser Faktor ist bei einer vollständigen 

Beseitigung der Knickabschnitte und Wiederbepflanzung an gleicher Stelle anzuwenden. 

Dies bedeutet, dass zusätzlich zu dem verlegten Knick eine Neuanlage im Verhältnis von 

1:0,75 erfolgen muss. Nicht mit Gehölzen bewachsene Knicks (HWo) sind gemäß Durchfüh-

rungsbestimmungen zum Knickschutz im Verhältnis 1:1 auszugleichen und mit Gehölzen zu 

bepflanzen. Hier ist die Kompensation also durch die Wiederherstellung des Knicks an selber 

Stelle mit zusätzlicher Bepflanzung gegeben. 

Nach Vorgaben der Vorhabenträgerin müssen Knicks auf den Arbeitsflächen für 380-kV-

Masten und innerhalb der Freileitungsprovisorien frühzeitig auf den Stock gesetzt wer-

den. Der Knickwallfuß wird hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Nach Beendigung der Ar-

beiten besteht keine Aufwuchshöhenbeschränkung für die Knicks. Das frühzeitige Knicken 

wird mit dem Faktor 0,2 ausgeglichen. 

Bei Kabelprovisorien werden vorhandene Knicks ebenfalls einmalig frühzeitig auf den 

Stock gesetzt und mit dem Faktor 0,2 ausgeglichen. Die Knickwälle werden über Brücken-

konstruktionen gequert und ein schützender Absperrzaun wird entsprechend der Brücke 

über den Wall geführt, sodass der Knickwallfuß nicht beeinträchtigt wird. 
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In Knicks auf Arbeitsflächen des Neubaus und deren Zuwegungen erfolgt ein Eingriff auf 

einer Länge von 412 m. Multipliziert mit dem Faktor 0,2 bzw. 0,75 ergibt sich ein Kompensa-

tionsbedarf von 117 m (vgl. Tabelle 64). Für Knicks innerhalb des Provisoriumbereichs 

entsteht ein Kompensationsbedarf von 771 m (vgl. Tabelle 66).  

Dort, wo sich Arbeitsflächen für den Rückbau sowie Rückbaumasten der 110-kV-Leitung 

befinden, müssen vorhandene Knicks wie bei den Zuwegungen zunächst verlegt werden und 

nach Beendigung der Arbeiten aus dem vorhandenen Material an gleicher Stelle wieder her-

gestellt werden. Für Knicks auf Arbeitsflächen für den Rückbau sowie auf Zuwegungen be-

steht ein Kompensationsbedarf von insgesamt 353 m (vgl. Tabelle 65).  

Durch eine Rohrverlegung bei Mast Nr. 44 (vgl. Kap. 8.3.1.2.3 sowie Anlage 11) entsteht 

außerdem ein Eingriff auf einer Länge von 8 m in einen Knick. Hier erfolgt zunächst eine 

Knickverlegung und anschließend analog zu Eingriffen auf Arbeitsflächen für den Rückbau 

eine Wiederherstellung des Knicks. Somit verbleibt ein Kompensationsbedarf von 6 m. 

Innerhalb des Schutzstreifens für den Neubau ist stellenweise eine dauerhafte Aufwuchs-

höhenbeschränkung notwendig. Hierfür ist Bemessungsgrundlage die Einschätzung, dass 

sich im Bereich der Knicks der Jahreszuwachs in einer Größenordnung von maximal ca. 

80 cm bemisst. Bis zum nächsten Schnittzeitpunkt innerhalb von 10 Jahren entspricht dies 

einem Gesamtzuwachs von maximal 8 m. Mit den vorgegebenen Schutzabständen von 

3,5 m bzw. 5 m (vgl. Kap. 6.3.3) besteht für Knicks dann eine dauerhafte Aufwuchsbe-

schränkung, wenn die Leiterseile niedriger als 11,5 m bzw. 13 m hängen.  

Innerhalb dieser Aufwuchshöhenbeschränkung befinden sich 766 m Knick (vgl. Tabelle 67). 

Im Bereich des Rückbaus der 110-kV-Leitung werden Knicks von 619 m Länge durch die 

Aufhebung der Aufwuchshöhenbeschränkung entlastet. Dies kann gegen den Verlust von 

Knicks durch die notwendige Gehölzkappung gegengerechnet werden, so dass nur 73 m 

Knick mit Aufwuchshöhenbeschränkung verbleiben. Somit verringert sich der Kompensati-

onsbedarf für die Aufwuchshöhenbeschränkung von Knicks innerhalb des Schutzstreifens 

der geplanten 380-kV-Leitung auf 147 m. 

Der Kompensationsbedarf an Feldhecke (HF) kann durch den Biotoptyp Wallhecke (HWt) 

ausgeglichen werden. Mit der Annahme, dass sich der Preis für eine Wallhecke auf 75 Eu-

ro/m und für eine Feldhecke auf 65 Euro/ m beläuft, verringert sich der Kompensationsbedarf 

(vgl. Tabelle 48). 

Der Kompensationsbedarf für Knicks insgesamt beträgt 1.098 m (vgl. Tabelle 47). Davon 

sind 946 m im Naturraum Geest und 152 m im Naturraum Marsch zu kompensieren. 
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Tabelle 47: Zusammenstellung des Kompensationsbedarfs für Knicks 

Biotoptyp Naturraum Kompensationsbedarf (m)

Arbeitsflächen und Zuwegungen

HW Geest 65

HW Marsch 47,3

HF Geest 0,2

HF Marsch 4,6

Zwischensumme 117,1

Provisorien

HW Geest 606,2

HW Marsch 23,4

HF Geest 67,8

HF Marsch 74

Zwischensumme 771,4

Maststandorte

HW Geest 48

Zwischensumme 48

Rohrverlegung bei Mast Nr. 44

HW Geest 6

Zwischensumme 6

Aufwuchshöhenbeschränkung

HW Geest 295

HW Marsch 31

HF Geest 45,5

HF Marsch 11,5

Zwischensumme 383

Entlastung in Bereichen des Rückbaus

HW Geest 154

HW Marsch 18

HF Geest 21,5

HF Marsch 116

Zwischensumme 309,5

Abrechnung Aufwuchshöhenbeschränkung (Aufwuchshöhenbeschränkung abzüglich Entlastung)

HW Geest 141,0

HW Marsch 13

HF Geest 24

HF Marsch 0

Zwischensumme 178,0

Insgesamt

HW Geest 866,2

HW Marsch 83,7

HF Geest 92

HF Marsch 78,6

Summe insgesamt 1.121

Umrechnung in Kompensation als HW

HW Geest 946

HW Marsch 152

Summe reduziert* 1.098  

* nach Umrechnung des Kompensationsbedarfs von HF in HW, vgl. Tabelle 48 
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Tabelle 48: Umrechnung der zu kompensierenden Länge Feldhecke (HF) in Wallhecke (HW) 

Biotop-
typ

Natur-
raum

Kompensation 
(m)

Kosten für 
HF (€/m)

Kosten für zu 
kompensierende HF

Kosten für 
HW (€/m)

Kompensation 
als HW (m)

HF Geest 92 65 5.980,0 75 79,7

HF Marsch 78,6 65 5.109,0 75 68,1

Summe 170,6 147,9

 

Überhälter 

Durch Provisoriumsflächen, Arbeitsflächen sowie Flächen mit Aufwuchshöhenbeschränkung 

sind zudem insgesamt 41 Überhälter betroffen. Davon sind fünf Überhälter landschaftsprä-

gend (Stammumfang auf einem Meter Höhe > 2 m). Gemäß den Durchführungsbestimmun-

gen zum Knickschutz wird der Kompensationsbedarf für Einzelbäume abhängig vom 

Stammumfang (gemessen in einem Meter Höhe) berechnet. Der Kompensationsbedarf für 

die 41 betroffenen Überhälter beträgt als Zwischensumme demnach 113 Überhälter (vgl. 

Tabelle 69), hiervon werden allerdings entlastete Überhälter im nächsten Schritt noch ge-

gengerechnet. 

Mit der Annahme, dass sich auf Knicks potenziell alle 60 m ein Überhälter befindet, können 

durch die 619 m entlasteten Knicks im Bereich des Rückbaus 10 Überhälter neu aufwach-

sen. Zusätzlich können auf den ca. 1.098 m Knicks, welche als Kompensation zu leisten 

sind, weitere 18 Überhälter aufwachsen. Somit verringert sich der Kompensationsbedarf für 

Überhälter auf 85 Stück. Mit einem Kompensationsbedarf von 30 m² pro Baum ergibt sich 

für Überhälter insgesamt ein Kompensationsbedarf von 2.550 m². 

 Gesamtkompensationsbedarf 8.3.1.3

Insgesamt wird für dieses Vorhaben ein Kompensationsbedarf für Beeinträchtigungen des 

Naturhaushalts von 324.305 m2 (rd. 32,4 ha) erforderlich (inkl. Wald nach LWaldG, Überhäl-

tern und Einzelbäumen) (vgl. Tabelle 49). 

Hinzu kommt ein Kompensationsbedarf von 1.098 m Knick. 
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Tabelle 49: Kompensationsbedarf gesamt 

Anzahl m m²

8.3.1.2.1

Versiegelung durch Masten 2.796

Entsiegelung -454

Versiegelung durch Wegeausbau und -neubau 60

Zusätzliche Berechnung Versiegelung des Bodens 

von allg. und bes. Bedeutung 1.670

8.3.1.2.2

Zuw egungen und Arbeitsf lächen 202.927

8.3.1.2.3 Neubau einer Rohrleitung

Temporäre Arbeitsf lächen Rohrleitung 277

8.3.1.2.4

Temporäre und dauerhafte Grabenverrohrungen 1.097

8.3.1.2.5

Kabelprovisorien und Zuw egungen 25.325

Rodung Gehölze durch Kabelprovisorien 590

keine 

Einzelbaumbetroffenheit

Freileitungsprovisorien 20.342

Kappung Gehölze durch Freileitungsprovisorien 3.425 inkl. zw ei Einzelbäume

8.3.1.2.6 Aufwuchshöhenbeschränkungen

Lineare und f lächenhafte Gehölze 24.362

Aufhebung Aufw uchsbeschränkung durch 

Rückbau -18.951

8.3.1.2.7

vom Vorhaben betroffene Ausgleichsflächen 27 50.101

bereits in allen 

Berechnungen 

berücksichtigt und nicht 

mehr in der Summe 

addiert

8.3.1.2.8

innerhalb des Schutzstreifens (Überspannung) 56.064

außerhalb des Schutzstreifens (Arbeitsf lächen, 

Zuw egungen, Provisorien, abzüglich Fläche) 2.225

keine Provisorien in 

LWaldG-Flächen

8.3.1.2.9

Knicks (inkl. Aufw uchshöhenbeschränkung) 1.098

Aufw uchshöhenbeschränkung Knicks (bereits mit 

Aufhebung gegengerechnet) 147

Überhälter 2.550

Summe 0 1.098 324.305

Provisorien

Ausgleichsflächen

Wald nach § 9 LWaldG

Knicks und Überhälter

Kapitel Kompensationsermittlung
Kompensationsbedarf

Anmerkung

Grabenverrohrungen

Temporäre Flächeninanspruchnahme

Versiegelung

 

 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Natur-8.3.2
haushalts 

Der Ausgleichsbedarf für den Bau der 380-kV-Leitung, betroffene Knicks und Wälder werden 

insgesamt über vier Ökokonten der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sowie privater 

Anbieter, zwei Ersatzaufforstungsflächen sowie drei Knickökokonten und eine Ausgleichs-/ 

Ersatzmaßnahme zur Anbringung von Ersatzquartieren für Fledermäuse gedeckt. Dabei ent-
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spricht der zu erbringende Ausgleichsbedarf 324.305 Ökopunkten, entsprechend einem 

Ökopunkt je Quadratmeter Ausgleichsflächenbedarf. Da gemäß Ökokontoverordnung (Öko-

kontoVO) durch entsprechende Maßnahmen auf den Flächen mehr als 1 Ökopunkt pro 

Quadratmeter Fläche bereitgestellt wird, ist die tatsächlich als Kompensation bereitgestellte 

Fläche etwas kleiner als die o.g. 32,4 ha. Nach den Vorgaben der ÖkokontoVO SH § 8 be-

finden sie sich im selben Naturraum, in dem auch der Eingriff stattfindet, d.h. in der Marsch 

und in der Geest. Die Flächen sind ausführlich in den Maßnahmenblättern (A-1 bis A-9) im 

Anhang 8.3 beschrieben und werden an dieser Stelle nur kurz dargestellt. 

Ökokonto Tinningstedt (A-1) 

Das Ökokonto „Tinningstedt“ befindet sich im Naturraum Geest (Übergangsbereich Marsch) 

im Kreis Nordfriesland innerhalb der Gemeinde Tinningstedt. Die von der Vorhabenträgerin 

gesicherte Fläche hat eine Größe von ca. 8,5 ha. Bei der Fläche handelt es sich um Acker 

und Grünlandflächen mit einigen höherwertigen Biotopen wie Kleingewässer und Feldhecke. 

Ziel ist die Entwicklung von artenreichem, magerem Grünland mittlerer oder feuchter Stand-

orte mit extensiver Beweidung als Wiesenvogellebensraum. 

Ökokonto Haasberger See (A-2) 

Das Ökokonto „Haasberger See“ befindet sich im Naturraum Marsch im Kreis Nordfriesland 

innerhalb der Gemeinden Humptrup und Süderlügum. Die von der Vorhabenträgerin gesi-

cherte Fläche hat eine Gesamtgröße von 14,96 ha. Die Ökokontofläche ist überwiegend in-

tensiv als Acker genutzt, außerdem gibt es einen Ruderalstreifen. Das Entwicklungsziel ist 

extensiv genutztes Grünland zur Schaffung von Lebensräumen für Wiesenvögel, Libellen, 

Amphibienarten. Dies wird durch eine extensive Beweidung oder Mahd erreicht. Außerdem 

soll eine Wiedervernässung durchgeführt werden, auch um Blänken zu fördern. 

Ersatzaufforstung in der Gemeinde Langenhorn (A-3) 

Ein Ausgleich der Eingriffe in Wald kann im Rahmen der Neuwaldbildung in der Gemeinde 

Langenhorn (Flur 28, Flurstück 67, Flur 31, Flurstücke 14/ 4, 21, 29) erfolgen. Hier wird eine 

Fläche von 6 ha neu aufgeforstet. 

Knickökokonto Braderup 1 (A-4) 

Auf dem Knickkonto Braderup 1 (Gemarkung Braderup, Flur 11, Flurstück 78) wurden 682 m 

Knick neu angelegt. 

Knickökokonto Braderup 2 (A-5) 

Auf dem Knickkonto Braderup 2 (Gemarkung Braderup, Flur 1, Flurstück 49) wurde ein 

274 m langer Redder, also 548 m Knick angelegt. 

Knickökokonto Ladelund (A-6) 

Auf dem Knickökokonto Ladelund (Gemarkung Boverstedt, Flur 2, Flurstück 24) stehen 

131 m  Knick zur Verfügung. 
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Ökokonto Offenbütteler Moor 3 (A-7) 

Das Ökokonto Offenbütteler Moor 3 befindet sich im Naturraum Geest im Kreis Dithmar-

schen innerhalb der Gemeinde Offenbüttel. Die von der Vorhabenträgerin gesicherte Fläche 

hat eine Größe von ca. 0,94 ha. Bei der Fläche handelt es sich um eine intensiv genutzte 

Grünlandfläche mit angrenzendem Graben innerhalb des Offenbütteler Moores. Ziel ist die 

Renaturierung des Moores mit moortypischer Besiedelung.  

Ersatzaufforstung in der Gemeinde Horstedt (A-8) 

In der Gemeinde Horstedt (Flur 9, Flurstück 81/4) wird eine Fläche von 0,699 ha neu aufge-

forstet, welche langfristig für ein naturschutzfachliches Ökokonto vorgesehen ist. 

Ökokonto Klixbüll (A-9) 

Das Ökokonto Klixbüll (Gemarkung Klixbüll, Flur 2, Flurstück 2) befindet sich in der gleich-

namigen Gemeinde. Die von der Vorhabenträgerin gesicherte Fläche beträgt ca. 2,4 ha. Das 

Entwicklungsziel der Ackerfläche ist eine dauerhafte extensive Grünlandnutzung, ebenso 

wurden ca. 180 m Knick und ein Kleingewässer neu angelegt, ein weiteres, bereits beste-

hendes Kleingewässer wurde vergrößert. 

Anbringung Ersatzquartiere für Fledermäuse (Horstedt) (A-10) 

Auf der rd. 4 ha großen Fläche befinden sich rd. 500 Bäume, die eine geeignete Altersstruk-

tur aufweisen, um die Anbringung von Ersatzquartieren zu ermöglichen. Um die 12 Verluste 

von potenziellen Wochenstuben von Fledermäusen durch Abschnitt 4 der 380-kV-Freileitung 

auszugleichen, werden hier 60 Ersatzquartiere aufgehängt. Insgesamt hat die Vorhabenträ-

gerin die Anbringung von 250 Ersatzquartieren gesichert. 

 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Beeinträchtigungen des Land-8.3.3
schaftsbilds 

Laut Bewertungspapier des AfPE vom Januar 2014 [1] mit Ergänzungen vom Dezember 

2014 [2] wird aus naturschutzfachlicher Sicht unabhängig vom jeweiligen Naturraum in 

Schleswig-Holstein aufgrund der intensiven Raumwirksamkeit hinsichtlich Höhe und Breite 

einer Freileitung, von einer so erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ausge-

gangen, dass diese nicht vollständig durch eine Realkompensation kompensiert werden 

kann (Regelvermutung). Dies wird dadurch begründet, dass eine landschaftsgerechte Wie-

derherstellung eine inhaltliche sowie räumliche Komponente aufweisen soll (funktionaler Zu-

sammenhang). Auch wenn einem Ausgleich für das Landschaftsbild nicht entgegensteht, 

dass die Veränderung durch ein Vorhaben zwar optisch wahrnehmbar bleibt, wird eine Frei-

leitung aufgrund ihrer Dimension regelmäßig weiterhin als Fremdkörper den Wirkraum un-

verhältnismäßig negativ dominieren. 

Bei einer landschaftsgerechten Neugestaltung müssten zum einen der Charakter des Land-

schaftsbildes und die Eigenart der Landschaft im Wesentlichen erhalten bleiben, wobei hier 

ebenfalls nicht der gesamte Naturraum für Maßnahmen herangezogen werden kann, son-

dern ein optischer Bezug zum Eingriff weiterhin bestehen bleiben muss. Zum anderen müss-

te die Maßnahme von solcher Qualität sein, dass sie die Wirkung des Eingriffsvorhabens in 
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den Hintergrund treten lässt und unter die Schwelle der Erheblichkeit drückt. Dies ist auf-

grund der Dimension und Raumwirksamkeit von Freileitungen im Wirkraum jedoch regelmä-

ßig nicht möglich [2]. 

Aus diesen Gründen erfolgt die Kompensation erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes in Form einer Ersatzzahlung (§ 15 Abs. 6 BNatSchG). 

Der Rückbau einer Bestandsleitung kann laut AfPE [1] im räumlich-funktionalen und ökolo-

gisch-funktionalen Zusammenhang mit der Neubauleitung im Sinne der Eingriffsregelung 

entlastend angerechnet werden, soweit keine anderweitige rechtliche Verpflichtung zum 

Rückbau besteht. Der Rückbau der 110-kV-Leitungen, die auf dem neu errichteten Gestänge 

der 380-kV-Leitung mitgeführt werden, können hier angerechnet werden (vgl. Tabelle 52). 

Der Kompensationsbedarf für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wurde nach der 

zwischen dem AfPE und dem MELUR abgestimmten Methodik ermittelt [1][2]. 

Der Kompensationsbedarf bemisst sich dabei an der Wertigkeit des betroffenen Land-

schaftsbildes im Wirkraum (Landschaftsbildwert), der dortigen Sichtbarkeit der Freileitung, 

der Eingriffsschwere auf Grund der Höhe der Masten, sowie an der Leitungslänge des 

Spannfeldes. 

Der Wirkraum der visuellen Beeinträchtigungen wird in Anlehnung an das Bewertungsverfah-

ren für Windkraftanlagen anhand der 15-fachen Höhe der Masten abgegrenzt. 

Innerhalb dieses Wirkraums erfolgt eine Abgrenzung von einheitlichen Landschaftsbildräu-

men, denen ein Landschaftsbildwert zugeordnet wird (vgl. Kap. 5.6). 

Tabelle 50: Landschaftsbildräume und deren Wert 

Bedeutung des  
Landschaftsbildraumes LB-Wert 

hoch 3,1 

mittel bis hoch 2,7 

mittel 2,2 

gering bis mittel 1,8 

gering 1,4 

 

Um eine möglichst exakte Berechnung der Landschaftsbildwerte zu erreichen, wurde der 

Landschaftsbildwert im Bereich der Wirkungszonen der Spannfelder flächenanteilig berech-

net, anschließend gerundet und dann der nächstliegenden Landschaftsbildwertkategorie 

zugeordnet. 

Im Bereich der Wirkungszonen der 380-kV- und der 110-kV-Freileitung waren Landschafts-

bildräume von geringer (Faktor 1,4) bis hoher (Faktor 3,1) Bedeutung betroffen. So ergab 

sich bei gemittelten Werten kleiner als 1,8 eine Zuordnung zu einem LB-Wert von 1,8, bei 

gemittelten Werten zwischen 1,8 und kleiner als 2,0 eine Einordnung zu einem LB-Wert von 

1,8, bei gemittelten Werten zwischen 2,0 bis kleiner 2,5 eine Einstufung zu einem LB-Wert 

von 2,2, bei gemittelten Werten zwischen 2,5 bis kleiner 2,9 eine Einstufung zu einem LB-

Wert von 2,7, bei gemittelten Werten ab 2,9 eine Einstufung zu einem LB-Wert von 3,1. 
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Die Sichtbarkeit (S-Faktor) der Freileitung im Landschaftsbildraum fließt gemäß den Wer-

ten aus Tabelle 51 in die Berechnung mit ein. 

Tabelle 51: Sichtbarkeit der Freileitungen im Landschaftsbildraum 

Sichtbarkeit S-Faktor 

hoch 1,0 

mittel 0,6 

gering 0,3 

 

Wie die zuvor ermittelten durchschnittlichen Landschaftsbildwerte, wurden die Sichtbarkeits-

faktoren ebenfalls flächenanteilig gemittelt, gerundet und dem nächstliegenden Sichtbarkeits-

Faktor zugeordnet. Dabei wurden gemittelte Sichtbarkeitsfaktoren kleiner 0,5 dem S-Faktor 

0,3 zugewiesen, zwischen 0,5 und kleiner 0,8 dem S-Faktor 0,6 und gemittelte S-Faktoren 

zwischen 0,8 und 1,0 dem S-Faktor 1,0 zugewiesen. 

Die Eingriffsschwere (ES) ergibt sich aus der Höhe der Masten des jeweiligen Spannfeldes 

gemäß folgender Berechnung: 

Eingriffsschwere = Masthöhe / 50 

Liegt ein Spannfeld zwischen zwei Masten unterschiedlicher Höhe, so wird für die Eingriffs-

schwere ein Mittelwert gebildet. 

Eingriffsschwere = [(Masthöhe 1 + Masthöhe 2) / 2] / 50 

Die Berechnung der Landschaftsbildbeeinträchtigung erfolgt für jedes Spannfeld separat. 

Die Formel zur Berechnung der Ersatzzahlung für Beeinträchtigungen in das Landschaftsbild 

ergibt sich wie folgt: 

Ersatzzahlung in Euro = LB-Wert x Faktor Sichtbarkeit x Eingriffsschwere x  

Leitungslänge [km] x durchschnittlicher Grundstückspreis pro ha  

(zzgl. Sonstige Grunderwerbskosten) 

 

Dabei ist zu beachten, dass für die Kalkulation der Ersatzzahlung die gerundeten Land-

schaftsbildwerte und die gerundeten Sichtbarkeitsfaktoren verwendet wurden. Die Ersatz-

geldzahlung wird mit durchschnittlich 2,93 €/ m² (vom Kreis Nordfriesland festgelegte Grund-

stückspreise, Durchschnitt der unterschiedlichen Grundstückspreise in den verschiedenen 

Naturräumen) berechnet. 

Dadurch ergibt sich im Bereich des Neubaus der 380-kV-Freileitung nach diesem Berech-

nungsansatz ein Kompensationsbedarf von insgesamt 2.180.091 € sowie im Bereich des 

Neubaus der 110-kV-Masten ein Kompensationsbedarf von 71.073 € (vgl. Tabelle 70 im An-

hang). 

Dem gegenüber steht der Rückbau der bestehenden 110-kV-Leitungen, mit dem eine Entlas-

tung des Landschaftsbildes in den vom Eingriff betroffenen Räumen einhergeht und der da-

her als Ausgleichsmaßnahme anzurechnen ist. Die Kompensationsleistung des Rückbaus 

wurde ebenfalls nach dem zuvor beschriebenen Modell berechnet, wobei die Rückbauleitung 
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selbst nicht mehr als Vorbelastung berücksichtigt wurde. Dafür wurde die geplante 380-kV-

Leitung als Vorbelastung in die Berechnung eingestellt. 

Es ergibt sich eine Kompensationsleistung durch den Rückbau bestehender Leitungen von 

insgesamt 1.250.107 € (vgl. Tabelle 71 im Anhang). Insgesamt ergibt sich für die Eingriffe in 

das Landschaftsbild ein Kompensationsbedarf von 1.001.057 € (vgl. Tabelle 52). 

 

Tabelle 52: Bilanzierung für das Landschaftsbild 

2.180.091 €

71.073 €

Abzug durch Rückbau 110-kV-Leitung 1.250.107 €

1.001.057 €

Kompensationsbedarf durch Neubau 380-kV-Leitung 

Kompensationsbedarf durch Neubau  110-kV-Leitung

Summe: Verbleibender Kompensationsbedarf 

 

 

 Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange bei den Kom-8.4

pensationsmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. § 9 Abs. 3 LNatSchG ist bei der Inanspruchnahme von 

land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 

agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. So sind insbesondere für die landwirtschaft-

liche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu 

nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob Ausgleich und Ersatz auch durch Maßnahmen zur 

Entsiegelung, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder Bewirtschaf-

tungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushaltes oder 

des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flä-

chen aus der Nutzung genommen werden. 

Zusätzlich ist gemäß § 9 Abs. 4 LNatSchG vorrangig zu prüfen, ob Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen auch durch die Aufwertung nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen erbracht 

werden können. Die Flächeninanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen soll 

im Rahmen der Gesamtkompensation auch bei Eingriffen auf höherwertigen Flächen mög-

lichst nicht größer als diejenige für den Eingriff sein. 

Für die Kompensation des Vorhabens wurden vorrangig Maßnahmen ausgewählt, bei denen 

keine landwirtschaftlichen Flächen dauerhaft in Anspruch genommen werden. Insbesondere 

der Rückbau der bestehenden 110-kV-Leitung (Entsiegelung, Aufhebung des vorhandenen 

Schutzstreifens) erfüllt diese Anforderung. 

Bei den Ausgleichsflächen Tinningstedt (A-1), Haasberger See (A-2), Offenbütteler Moor 3 

(A-7), Klixbüll (A-9), den Ökokontoflächen für den Ausgleich in Knicks (A-4, A-5 und A-6) 

sowie den Ersatzaufforstungsflächen in Langenhorn und Horstedt (A-3, A-8) handelt es sich 

um anerkannte Ökokontoflächen. Bei der Genehmigung der Ökokonten wurden die agrar-

strukturellen Belange bereits berücksichtigt. Gem. Erlass zur Kompensationsermittlung (v. 
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30.3.2011) liegen mit Ökokonten bevorratete Kompensationsflächen vor, die zu einer kon-

fliktfreien Umsetzung der für einen Eingriff erforderlichen Kompensation beitragen [51]. 
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9 Eingriffsregelung (UW Niebüll Ost) 

 Eingriffstatbestand 9.1

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 BNatSchG i.V. mit § 8 

LNatSchG dar. 

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Eingriffs sowie die mit dem Eingriff verbundenen er-

heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wurden für den 

geplanten Neubau des Umspannwerks Niebüll Ost im Kap. 3 und Kap. 6.8.1 dargestellt. Eine 

Auflistung der erheblichen Auswirkungen findet sich in Tabelle 19. 

 Vermeidung 9.2

Bereits im Rahmen der Suche nach geeigneten UW-Flächen wurden mögliche Beeinträchti-

gungen berücksichtigt und so weit wie möglich vermieden. 

Um Eingriffe zu vermeiden bzw. zu vermindern sind entsprechende Vermeidungsmaßnah-

men notwendig. In Kap. 6.8.1 sind die Vermeidungsmaßnahmen beschrieben und in Tabelle 

24 (S. 126) aufgelistet. Sie tragen dem gesetzlichen Gebot Rechnung, dass Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes so gering wie möglich zu halten 

sind. Die Vermeidungsmaßnahmen werden in der Karte 1 (Blatt 59) (Anlage 8.2) dargestellt. 

Eine detaillierte Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen erfolgt in den separaten Maß-

nahmenblättern (Anlage 8.3). 

 Ökologische Baubegleitung als schutzgutübergreifende Vermeidungs-9.2.1
maßnahme 

Für eine Erläuterung zur ökologischen Baubegleitung wird auf die Ausführungen im Kapitel 

8.2.1 verwiesen. 

 Kompensation 9.3

Mit dem Eingriff sind unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft verbun-

den. Nach § 15 BNatSchG i.V. mit § 9 LNatSchG sind unvermeidbare Beeinträchtigungen 

von dem Verursacher innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen oder so auszu-

gleichen, dass nach dem Eingriff oder Ablauf der Frist keine erheblichen oder nachhaltigen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zurückbleiben. 

Ein funktions- und wertgleicher Ausgleich ist für die meisten der verursachten Beeinträchti-

gungen nicht möglich. Die Kompensation dieser Beeinträchtigungen erfolgt auf folgende 

Weise: 

• Für die Beanspruchung der Biotoptypen werden Kompensationsflächen im selben 
Naturraum zur Verfügung gestellt. 
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• Zur Kompensation der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist eine Eingrü-
nungsmaßnahme um das geplante UW vorgesehen. Da die Eingriffe in das Land-
schaftsbild dadurch nicht vollständig kompensiert werden können, wird die verblei-
bende Kompensation als Ersatzzahlung an das MELUR erbracht. Die Gelder werden 
für Zwecke des Naturschutzes eingesetzt 

 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Beeinträchtigungen des Natur-9.3.1
haushalts 

 Methode 9.3.1.1

Die Bilanzierung erfolgt nach der mit dem AfPE und MELUR abgestimmten Methodik [1] mul-

tifunktional für Eingriffe in den Naturhaushalt (d.h. nicht getrennt nach Eingriffen in verschie-

dene Schutzgüter), die sich an die Vorgehensweise des Orientierungsrahmens zur Kompen-

sationsermittlung für Straßenbauvorhaben anlehnt [41]. Sie ist im Kapitel 8.3.1.1 beschrie-

ben. 

Der Kompensationsbedarf wird nach folgender Formel ermittelt: 

Kompensationsfläche (m²) = RKF x ES x LF X Fläche (m²) 

Die Regelkompensationsfaktoren sind in Tabelle 26 dargestellt. 

Die Eingriffsschwere bei Umspannwerken (Fläche innerhalb des Zauns) wird aufgrund der 

insgesamt offenen Bauweise mit dem Faktor 0,8 angesetzt. Das Umspannwerk wird zum 

größten Teil auf Klein-, Dwog- und Knickmarsch aus Schluff bis Ton errichtet, welche gem. 

Orientierungsrahmen eine besondere Bedeutung aufweist. Die Inanspruchnahme von Böden 

mit besonderer Bedeutung durch Versiegelung ist mit dem Faktor 1:1 auszugleichen. Nach 

Angaben der Vorhabenträgerin werden 30 % der Fläche versiegelt (vgl. Kap. 8.3.1.2). 

 Berechnung des Kompensationsbedarfs für Umspannwerk 9.3.1.2

Für die Eingriffe auf der Umspannwerksfläche ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 

7,3 ha (vgl. Tabelle 53). 

 

Tabelle 53: Kompensationsermittlung für das UW Niebüll Ost 

Biotoptyp Fläche (m²) RKF LF ES Kompensation (m²)

AA 100.812 0,5 1,0 0,8 40.325

FG (Grabenverrohrung) 2.161 1,0 1,0 1,0 2.161

SD 36 0,5 1,0 0,8 14

Summe 103.009 42.500

Fläche UW 103.009

davon 30% Versiegelung 30.903
Zusatz für Versiegelung 
der Böden besonderer 
Bedeutung 30.903

73.403Gesamtkompensationsbedarf  
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 Ersatzflächen für Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 9.3.2

Der Ausgleichsbedarf wird insgesamt über ein Ökokonto der Stiftung Naturschutz Schleswig-

Holstein (vgl. 4, Anlage 8.2) gedeckt. Dabei entspricht der zu erbringende Ausgleichsbedarf 

73.403 Ökopunkten, entsprechend einem Ökopunkt je Quadratmeter Ausgleichsflächenbe-

darf. Da gemäß Ökokontoverordnung (ÖkokontoVO) durch entsprechende Maßnahmen auf 

den Flächen mehr als 1 Ökopunkt pro Quadratmeter Fläche bereitgestellt wird, ist die tat-

sächlich als Kompensation bereitgestellte Fläche etwas kleiner als die o.g. 7,3 ha. Das Öko-

konto wird ausführlich im Maßnahmenblatt (A-1) im Anhang 8.3 beschrieben und wird an 

dieser Stelle nur kurz dargestellt.  

Ökokonto Tinningstedt (A-1) 

Das Ökokonto „Tinningstedt“ befindet sich im Naturraum Geest (Übergangsbereich Marsch) 

im Kreis Nordfriesland innerhalb der Gemeinde Tinningstedt. Die von der Vorhabenträgerin 

gesicherte Fläche hat eine Größe von ca. 8,5 ha. Bei der Fläche handelt es sich um Acker 

und Grünlandflächen mit einigen höherwertigen Biotopen wie Kleingewässer und Feldhecke. 

Ziel ist die Entwicklung von artenreichem, magerem Grünland mittlerer oder feuchter Stand-

orte mit extensiver Beweidung als Wiesenvogellebensraum. 

 Ermittlung des Kompensationsbedarfs für Beeinträchtigungen des Land-9.3.3
schaftsbilds 

Durch die Bauwerke des Umspannwerks (Portale, Sammelschienen, Betriebsgebäude) 

kommt es zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Um die Einwirkung auf das Land-

schaftsbild zu mindern, ist eine Eingrünung um das Umspannwerk vorgesehen (V-7). 

Zusätzlich zu der Eingrünung des UW ist gemäß der Methodik vom AfPE und MELUR [1] zur 

Kompensation der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes eine Ersatzzahlung nach § 15 

Abs. 6 BNatSchG zu leisten.  

Die Ersatzzahlung bei Umspannwerken erfolgt in Höhe des einfachen Wertes der für die 

Eingrünung erforderlichen Gesamtkosten (Grundstücks-, Planungs-, Maßnahmenkosten).  

Damit ergibt sich für die Eingriffe in das Landschaftsbild ein Kompensationsbedarf von  

45.452 € (vgl. Tabelle 54). 

 

Tabelle 54: Kompensationsberechnung für UW Niebüll Ost 

Länge (m) Breite (m) Fläche (m²) Einzelpreis (€) Kompensation (€)

Grundstückskosten* 1.020 7 7.140 2,93 20.920

Maßnahmenkosten** 1.020 20 20.400

Zwischensumme 41.320
Planungskosten (10% 
von den Grundstücks- 
und Planungskosten) 4.132

Gesamtkosten 45.452

Gehölzanpflanzung
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* Grundstückspreise in Nordfriesland bei Ausgleichszahlungen für Eingriffe in das Landschaftsbild 

** Angenommene Maßnahmenkosten (20 €/ lfd. Meter) orientieren sich an die Kosten für eine Knickanlage ohne 

Erdwall und ohne Wildschutzzaun, die dreireihig bepflanzt wird. 

 

 Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange bei den Kom-9.4

pensationsmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG i.V.m. § 9 Abs. 3 LNatSchG ist bei der Inanspruchnahme von 

land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 

agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. So sind insbesondere für die landwirtschaft-

liche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu 

nehmen. Es ist vorrangig zu prüfen, ob Ausgleich und Ersatz auch durch Maßnahmen zur 

Entsiegelung, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder Bewirtschaf-

tungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushaltes oder 

des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flä-

chen aus der Nutzung genommen werden. 

Zusätzlich ist gemäß § 9 Abs. 4 LNatSchG vorrangig zu prüfen, ob Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen auch durch die Aufwertung nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen erbracht 

werden können. Die Flächeninanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen soll 

im Rahmen der Gesamtkompensation auch bei Eingriffen auf höherwertigen Flächen mög-

lichst nicht größer als diejenige für den Eingriff sein. 

Bei der Ausgleichsfläche Tinningstedt (A-1) handelt es sich um eine anerkannte Ökokon-

tofläche. Bei der Genehmigung des Ökokontos wurden die agrarstrukturellen Belange bereits 

berücksichtigt. Gem. Erlass zur Kompensationsermittlung (v. 30.3.2011) liegen mit Ökokon-

ten bevorratet Kompensationsflächen vor, die zu einer konfliktfreien Umsetzung der für einen 

Eingriff erforderlichen Kompensation beitragen [51]. 
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10 Eingriffsregelung: Zusammenfassung des Kom-

pensationsbedarfs 

 Kompensationsbedarf für Beeinträchtigungen des Naturhaus-10.1

haltes 

 Freileitung 10.1.1

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs für unvermeidbare Eingriffe in den Naturhaus-

halt wurden im Kapitel 8.3.1 ausführlich dargestellt. Tabelle 55 gibt einen Gesamtüberblick 

der Ausgleichs-/ Ersatzflächen sowie für welche Eingriffe diese verwendet werden. Eine Dar-

stellung der Ausgangs- und Zielbiotope befindet sich in den Maßnahmenblättern. Über die 

Abbuchung der Ökopunkte erfolgt eine vollständige Kompensation der mit dem Vorhaben 

verbundenen Eingriffe. 

Es sind 324.305 m² Naturhaushalt zu kompensieren (vgl. Kap.8.3.1). Teil davon sind 

58.289 m2 für Wald nach § 9 LWaldG, 2.550 m² für Überhälter, 4.502 m² für Gehölze inner-

halb von bestehenden Ausgleichsflächen und 60 m² für zwei Einzelbäume. Hinzu kommen 

1.098 m für Knicks (vgl. 8.3.1.3). 

Die Eingriffe in Knicks werden über drei Knickökokonten bzw. das Ökokonto Klixbüll ausge-

glichen (vgl. Tabelle 56). Die Eingriffe in den Wald, Gehölze auf Ausgleichsflächen, Überhäl-

ter und Einzelbäume werden durch Ersatzaufforstungsflächen in den Gemeinden Langen-

horn und Horstedt vollständig ausgeglichen (vgl. Tabelle 55). Der Verlust von potenziellen 

Wochenstuben wird durch Anbringung von Ersatzquartieren für Fledermäuse in der Gemar-

kung Horstedt ausgeglichen (vgl. Tabelle 55).  
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Tabelle 55: Gesamtdarstellung der Eingriffe und des Kompensationsbedarfs für Freileitung 

Kompensations-

bedarf von 

324.305 m² 

aufgeteilt in 

Ökokonto  Kompensation Multifunktionaler 

Ausgleich für 

 Tinningstedt   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

59.597 A-1 59.597 73.403 133.000 vollständig 

kompensiert 

 

 Haasberger See   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

186.007 A-2 186.007  186.007 vollständig 

kompensiert 

Artenschutzrecht-

liche Ausgleichs-

maßnahme für 

Habitatentwertung 

Offenlandbrüter. 

Für das gesamte 

Vorhaben: 

4 Rev. Kiebitz  

4 Rev. Feldlerche 

 Offenbütteler Moor 3   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

 

12.000 A-7 12.000  12.000 vollständig 

kompensiert 

Ausgleich für 

Eingriffe in be-

troffene Aus-

gleichsflächen mit 

Entwicklungsziel 

Sukzession, Aus-

gleich für Eingriff 

in Seggen- und 

binsenreiche 

Nasswiese (GN) 

 Klixbüll   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

 

1.299 A-9 35.426  35.426 vollständig 

kompensiert 

 

 

 Ersatzaufforstung Gemeinde Langenhorn   

 Nr. der 

Maßnahme 

Restgröße 

(m²) 

bereits 

verwendet 

Gesamtgröße 

(m²) 

  

58.412 

(58.289 + 60 + 63) 

A-3 59.898  59.898 vollständig 

kompensiert 

Ausgleich für 

Eingriffe in Wald, 

zwei Einzelbäume 

und Überhälter 
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Kompensations-

bedarf von 

324.305 m² 

aufgeteilt in 

Ökokonto  Kompensation Multifunktionaler 

Ausgleich für 

 Ersatzaufforstung Gemeinde Horstedt   

 Nr. der 

Maßnahme 

Restgröße 

(m²) 

bereits 

verwendet 

Gesamtgröße 

(m²) 

  

6.990 

(4.502 + 2.488) 

A-8 6.990   6.990 vollständig 

kompensiert 

Ausgleich für 

Eingriffe in Gehöl-

ze innerhalb von 

betroffenen Aus-

gleichsflächen und 

Überhälter 

 Anbringung Ersatzquartiere für Fledermäuse (Horstedt)   

 Nr. der 

Maßnahme 

Summe 

Ersatzquar-

tiere noch 

offen 

bereits 

verwendet 

(Abschnitt 

3) 

Summe Er-

satzquartiere 

  

60 Fledermaus-

kästen 

A-10 230 20 250 vollständig 

kompensiert 

Ausgleich für 

Verlust von 12 

potenziellen Wo-

chenstuben für 

Fledermäuse 

Der Gesamtökokontostand bzw. die Gesamtgröße beziehen sich immer auf die von der Vorhabenträgerin vertraglich gesicher-

ten Ökokontoflächen und -teilflächen. 
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Tabelle 56: Gesamtdarstellung der Eingriffe in Knicks und des Kompensationsbedarfs für 

Knicks für Freileitung 

Kompensations-

bedarf von 

1.098 m Knick 

aufgeteilt in 

Ökokonto  Kompensation Multifunktionaler 

Ausgleich für 

 Knickökokonto Braderup 1   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

(m) 

bereits 

verwendet 

Gesamtlänge 

(m) 

682 m A-4 682  682 vollständig 

kompensiert 

 

 Knickökokonto Braderup 2   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

(m) 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

(m) 

133 m 

 

A-5 548  548 

 

vollständig 

kompensiert 

 

 Knickökokonto Ladelund   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

(m) 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

(m) 

131 m A-6 131  131 vollständig 

kompensiert 

 

 Ökokonto Klixbüll   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

(m) 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

(m) 

152 m A-9 ca. 180  ca. 180 vollständig 

kompensiert 

 

Der Gesamtökokontostand bzw. die Gesamtgröße beziehen sich immer auf die von der Vorhabenträgerin vertraglich gesicher-

ten Ökokontoflächen und -teilflächen. 

 UW Niebüll Ost 10.1.2

Die Berechnung des Kompensationsbedarfs für unvermeidbare Eingriffe in den Naturhaus-

halt wurden im Kapitel 9.3.1 ausführlich dargestellt. Tabelle 57 gibt einen Gesamtüberblick 

der Ausgleichs-/ Ersatzflächen sowie für welche Eingriffe diese verwendet werden. Über die 

Abbuchung der Ökopunkte erfolgt eine vollständige Kompensation der mit dem Vorhaben 

verbundenen Eingriffe. 
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Tabelle 57: Gesamtdarstellung der Eingriffe und des Kompensationsbedarfs für das Um-

spannwerk Niebüll Ost 

Kompensations-

bedarf von 

73.403 m² 

aufgeteilt in 

Ökokonto  Kompensation Multifunktionaler 

Ausgleich für 

 Tinningstedt   

Nr. der 

Maßnahme 

Restöko-

kontostand 

bereits 

verwendet 

Gesamtöko-

kontostand 

73.403 A-1 73.403 59.597 133.000 vollständig 

kompensiert 

Artenschutzrecht-

liche Ausgleichs-

maßnahme für 

Habitataufwertung 

Offenlandbrüter. 

Für das gesamte 

Vorhaben: 

2 Rev. Kiebitz  

2 Rev. Feldlerche 

 Kompensationsbedarf für Beeinträchtigungen des Landschafts-10.2

bildes 

Durch die Freileitung sowie die Bauwerke des Umspannwerks kommt es zu Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes. In den Kapiteln 8.3.3 und 0 wurde die Berechnung der zu leis-

tenden Ersatzzahlungen dargelegt. Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 

1.046.509 € (vgl. Tabelle 58). 

Tabelle 58: Zusammenfassung des Kompensationsbedarfs für Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes 

 Kompensation (€) 

Freileitung 1.001.057 

UW Niebüll Ost 45.452 

Summe 1.046.509 
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11 Zusammenfassende Ergebnisse der Artenschutz-

rechtlichen Prüfung (380-kV-Freileitung) 

Für das hier betrachtete Vorhaben ist eine separate artenschutzrechtliche Prüfung (vgl. Ar-

tenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Materialband 02) durchgeführt worden. 

Hierbei wurde zunächst in einer Relevanzprüfung ermittelt, für welche vorkommenden oder 

potenziell vorkommenden Arten mögliche Auswirkungen des Vorhabens zu betrachten sind. 

Von dem Vorhaben ist insbesondere die Avifauna betroffen. Zudem wurden Fledermäuse, 

Amphibien und Libellen aufgrund möglicher Beeinträchtigungen betrachtet. Die Ergebnisse 

der Prüfung von Verbotstatbeständen werden im Folgenden kurz zusammengefasst. 

 Arten des Anhangs IV der FFH-RL 11.1

 Fledermäuse 11.1.1

Aus der Gruppe der Fledermäuse sind potenziell nur baumbewohnende Arten durch Eingriffe 

in Gehölze betroffen. Nach den vorliegenden Daten handelt es sich dabei um die Arten Was-

serfledermaus sowie die drei Pipistrellus-Arten Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus 

und den Großen Abendsegler. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen von Fledermäusen ergeben sich in erster Linie durch 

die baubedingte Beseitigung von Gehölzstrukturen, die im Bereich der Maststandorte und 

Spannfelder und ggf. im Bereich der Arbeitsflächen, Zuwegungen und Provisorien erforder-

lich wird. An mehreren Standorten sind hierbei auch Gehölze betroffen, die eine potenzielle 

Eignung als Quartierstandort (Tages-, Balzquartiere oder Wochenstuben) für die o.g. Arten 

aufweisen. So ist das Vorhandensein von Spalten und Höhlen möglich, die als Tagesverste-

cke oder Balzquartiere genutzt werden können. Weiterhin wurden im Eingriffsbereich Struk-

turen ermittelt, die Potential für eine Wochenstubennutzung bieten. Das Vorhandensein von 

Winterquartieren im Eingriffsbereich wurde durch gezielte Kontrollen mittels Endoskop im 

Vorfeld  sicher ausgeschlossen (vgl. Kapitel 5.8.6). Im Zuge der notwendigen Eingriffe in 

Gehölze kann es zur Schädigung von Individuen kommen, wenn Tagesverstecke oder Balz-

quartiere bzw. Wochenstuben zum Zeitpunkt des Eingriffs besetzt sind. 

Über die artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahme können Schädigungen 

oder Tötungen von Individuen, die sich während der Gehölzrückschnitte potenziell in den 

Höhlen aufhalten können, vermieden werden. Hierzu zählt folgende Maßnahme (vgl. Maß-

nahmenblätter, Anlage 8.3): 

• Schutz von Fledermäusen in Tagesverstecken und Wochenstuben an Bäumen (V-

Ar8) 
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Bei Umsetzung der genannten Maßnahme sowie deren Überwachung durch die ökologische 

Baubegleitung (Maßnahmenblatt V-3, Anlage 8.3) ist davon auszugehen, dass der Verbots-

tatbestand des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht wird. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) 

Über die oben aufgeführte Bauzeitenregelung (Maßnahmenblatt V-Ar8, Anlage 8.3) können 

erhebliche Störungen im Zuge der Gehölzkappungen oder ggf. erforderlichen Rodungen 

ausgeschlossen werden. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der betreffenden Arten 

ist somit auszuschließen, ein Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt folglich 

ebenfalls nicht ein. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) 

Potenzielle Konflikte sind an mehreren Standorten im gesamten Leitungsverlauf und auf den 

Provisorienflächen möglich. Die Gehölzbereiche sind vorwiegend durch Kappungen betrof-

fen. Hochaufwachsende Gehölze, die im Bereich der Provisorien vorkommen, werden im 

Zuge der Überspannung bzw. der Bauarbeiten gekappt, in wenigen Einzelfällen können auch 

Rodungen nicht ausgeschlossen werden.  

Tagesverstecke und ggf. vorhandene Balzquartiere sind nicht als zentrale Lebensstätten 

aufzufassen, sofern innerhalb eines Reviers mehrere bis zahlreiche solcher Lebensräume 

vorhanden sind, zwischen denen die einzelnen Tiere häufig wechseln. Dies ist an den von 

Gehölzverlust betroffenen Maststandorten und Spannfeldern der Fall. Da zumeist einzelne 

Bäume in Knicks, Baumreihen, kleinflächigen Gehölzbeständen oder einzelne kleinflächige 

Bereiche in Waldbeständen betroffen sind, können die Tiere in benachbarte Strukturen der 

umliegenden Knickstruktur und Waldflächen ausweichen. Der Verlust eines oder weniger 

Tagesverstecke bzw. Balzquartiere wird die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten 

der betroffenen Arten im räumlichen Zusammenhang somit nicht beeinträchtigen. Ein Ersatz 

der Quartiere ist nicht erforderlich [42]. 

Verluste potenzieller Wochenstuben können im Zuge der Gehölzkappungen oder ggf. erfor-

derlichen Rodungen nicht ausgeschlossen werden. Die Analyse betroffener Höhlenbäume 

zeigt, dass es insgesamt zu einem Verlust von 12 potenziellen Wochenstuben kommt. Für 

die genannten potenziellen Wochenstuben muss ein Ersatz erbracht werden. Nach den Vor-

gaben des LBV-SH (2011) [42] wird der Verlust einer potenziellen Wochenstube mit dem 

Faktor 1:5 ausgeglichen, so dass bei einem Verlust von 12 potenziellen Wochenstuben ins-

gesamt 60 Ersatzquartiere erforderlich sind. Der Ausgleich erfolgt über eine gesicherte Flä-

che: 

• Anbringung Ersatzquartiere für Fledermäuse (Horstedt) (A-10)  

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten der durch Lebensraumverlust potenziell 

betroffener Arten bleibt im Zusammenhang mit den erforderlichen Ersatzquartieren erhalten, 

der räumliche Zusammenhang i.S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG bleibt vollständig erfüllt.  
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 Amphibien 11.2

Aus der Gruppe der Amphibien ist eine Betroffenheit für die artenschutzrechtlich relevante 

Arten nicht auszuschließen. Hierbei handelt es sich um den Moorfrosch, den Kammmolch 

und die Knoblauchkröte. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Mögliche vorhabenbedingte Schädigungen können sich in erster Linie baubedingt im Zuge 

der Einrichtung der Baufelder und Zuwegungen insbesondere im Zuge von Grabenverroh-

rungen, durch den Rückbau der Bestandsmasten der 110-kV-Leitung sowie durch den Bau 

der Provisorien ergeben. 

Um Störungen, Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen, Gelegen oder Larven zu 

vermeiden, sind folgende artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor-

gesehen, die im Maßnahmen- und Formblatt erläutert werden (vgl. Maßnahmenblätter, Anla-

ge 8.3): 

• Amphibienschutzzaunes (V-Ar11) 

• Absuchen gequerter Gräben nach Amphibienlaich (V-Ar12) 

Eine Betroffenheit einzelner überwinternder Tiere ist bei Bodenarbeiten zwischen Oktober 

und März nicht auszuschließen. Dies gilt jedoch ausschließlich für Eingriffe in den Boden bei 

Gräben, Gehölzen und Brachflächen. Da es sich bei diesen Eingriffen um flächig eng be-

grenzte Beeinträchtigungen handelt und die zu betrachtenden Amphibien nicht in Massen-

quartieren überwintern (wie etwa einige Reptilienarten), sondern einzeln, sind die verblei-

benden Risiken in der Regel unterhalb der allgemeinen Lebensrisiken wie z.B. Erfrieren bei 

Starkfrösten, Prädation während der Winterruhe o.a.. Insbesondere ist nicht von einer signifi-

kant erhöhten Tötungswahrscheinlichkeit für die im UG dezentral (Moorfrosch v.a. im Bereich 

von Marschgräben) überwinternden Individuen auszugehen. Nur im direkten Umfeld von 

Laichgewässern und sich von der Umgebung abhebenden höherwertigen Flächen (Brachen 

in Ackerlandschaft - im Falle der Knoblauchkröte auch Äcker) können auf Grund einer poten-

ziellen Verdichtung von Artvorkommen Maßnahmen zur Vermeidung von Tötungen notwen-

dig werden.  

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) 

Aufgrund der für Amphibien anzuwendenden Vermeidungsmaßnahmen, sofern in räumlichen 

Verdichtungsräumen (z.B. Laichgewässer, Wanderschwerpunkte) und den maßgeblichen 

Zeiträumen (Laichzeit, An- und Abwanderzeit) gebaut wird (Maßnahmenblätter V-Ar11, V-

Ar12), können erhebliche baubedingte Störungen von Amphibien ausgeschlossen werden. 

Im Eingriffsraum sind Vorkommen von Massen-Überwinterungsquartieren auszuschließen. 

Überwinternde Tiere verteilen sich hier vielmehr über einen großen Raum (Moorfrosch 

Marschgräben, direktes Umfeld Stillgewässer), sodass die punktuellen Eingriffe keine erheb-

liche Störung für die betreffende Art bedeuten können. Darüber hinaus sind Moorfrösche 

gegenüber den vorhabenbedingten Störungen insgesamt wenig empfindlich. Eine Zer-

schneidung von Wanderwegen durch die Zuwegungen ist aufgrund des geringen Baustellen-

verkehrs ebenfalls auszuschließen. Sofern im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zur 
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Vermeidung des Tötungsverbotes Amphibienzäune (V-Ar11) eingesetzt werden müssen, 

wird sichergestellt, dass die Erreichbarkeit von Laichgewässern weiterhin möglich ist. Dies 

kann z.B. durch den Einsatz von Fangeimern und regelmäßiges Umsetzen der Tiere oder 

durch Absammeln etc. geschehen. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) 

Im UG befindliche Fortpflanzungsstätten können Gräben (Moorfrosch) oder andere Stillge-

wässer (Kammmolch, Knoblauchkröte, Moorfrosch) sein. Erstere sind vom Vorhaben nur 

punktuell in Form von (temporären) Grabenverrohrungen betroffen. Da es sich bei diesen 

Eingriffen um flächig eng begrenzt wirkende Beeinträchtigungen handelt, ist jedoch sicher-

gestellt, dass die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätte im lokalen Zusammen-

hang gewahrt bleibt.  

Bei Eingriffen in Gräben, Gehölze oder Bracheflächen kann es zudem zur Schädigung von 

potenziellen Überwinterungsquartieren kommen. Auf Grund der dezentralen Überwinterung 

der Arten im Eingriffsraum (v.a. Moorfrosch Marschgräben), dem Vorhandensein ausrei-

chender Ausweichquartiere in erreichbarer Nähe, unter Beachtung der punktuellen Wirkung 

der Maßnahmen, ist sichergestellt, dass die ökologische Funktionalität potenziell vom Eingriff 

betroffener Überwinterungsstätten im Raum erhalten bleibt. 

Für die Knoblauchkröte kann es auf Grund der Vermeidungsmaßnahme V-Ar11 (Amphibien-

schutzzaun) zu einer temporären Störung von Teilbereichen potenzieller Winterquartiere 

(Acker) während der Bauarbeiten kommen, da die Tiere diese nicht mehr anwandern kön-

nen. Ziel der Maßnahme ist die Vermeidung von baubedingten Tötungen von Individuen. In 

unmittelbarer Nähe stehen jedoch leicht erreichbare, in Bezug auf die Eignung als Winter-

quartier vergleichbare Flächen zur Verfügung (restlicher Acker), so dass in diesem Fall keine 

erhebliche Störung eintritt, die den Erhaltungszustand der lokalen Population beeinträchtigt. 

 Europäische Vogelarten 11.3

 Brutvögel (inkl. Großvögel) 11.3.1

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Mögliche vorhabenbedingte Schädigungen können sich in erster Linie baubedingt im Zuge 

der Einrichtung der Baufelder und Zuwegungen (betrifft v.a. Bodenbrüter), der erforderlichen 

Kappung von Gehölzen (betrifft Gehölzbrüter), durch den Rückbau der Bestandsmasten der 

110-kV-Leitung und durch den Bau der Provisorien sowie durch Störungen in Folge der Bau-

tätigkeiten (betrifft v.a. Bodenbrüter und Mastbrüter) oder durch die Beseilung der Masten 

(betrifft Gehölz- und Bodenbrüter) im Bereich der Maststandorte und Spannfelder ergeben. 

Um Störungen, Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen, Gelege oder Nestern zu 

vermeiden, sind folgende artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen vor-

gesehen (vgl. Maßnahmenblätter, Anlage 8.3): 
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• Erdseilmarkierung (Standard/ Verdichtet) (V-Ar1a, V-Ar1b) 

• Bauzeitenregelung zum Schutz von Offenlandbrütern (V-Ar2) 

• Vergrämung von Offenlandbrütern/ Besatzkontrolle (V-Ar3) 

• Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehölzbrütern (V-Ar4) 

• Bauzeitenregelung zum Schutz von Röhrichtbrütern (V-Ar5) 

• Bauzeitenregelung zum Schutz von Mastbrütern (V-Ar6) 

• Seilzug per Helikopter (V-Ar7) 

• Zeitliche Beschränkung der Rammdauer (V-Ar9) 

Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelungen und Vermeidungsmaßnahmen 

sowie Durchführung der ökologischen Baubegleitung (Maßnahmenblatt V-3) ist davon aus-

zugehen, dass der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht 

wird. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) 

Aufgrund der einzuhaltenden Bauzeitenregelungen (Maßnahmenblätter V-Ar2, V-Ar3, V-

Ar4, V-Ar5, V-Ar6 und V-Ar9) können erhebliche baubedingte Störungen von Brutvögeln 

ausgeschlossen werden. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der betreffenden Arten 

lässt sich dadurch nicht ableiten, ein Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt 

folglich nicht ein. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) 

Sofern auf den Bestandsmasten der 110-kV-Leitung Raben- oder Greifvögel brüten, kann es 

durch den Rückbau zu Verlusten der Brutstandorte kommen. Da schon allein durch den 

Neubau der geplanten 380-kV-Leitung ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen, bleibt 

der räumliche Zusammenhang der Fortpflanzungsstätte i.S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG be-

stehen. 

Durch die erforderlichen Aufwuchsbeschränkungen von Gehölzen im Schutzstreifen der Lei-

terseile gehen Gehölzstrukturen zwar nicht vollständig verloren, werden durch den Eingriff 

aber beeinträchtigt. Zudem können sich Gehölze, die bisher von Höhenbeschränkungen im 

Bereich der 110-kV-Leitung betroffen waren durch den geplanten Rückbau wieder regenerie-

ren. Weiterhin zu berücksichtigen ist die Gehölzpflanzung um das geplante UW (V-7). Wei-

terhin stehen Ökokontoflächen mit Knickneuanlage (Ökokonto Klixbüll A-9) und zwei 

Knickökokonten (Ladelund A-6, Braderup 1 und 2 A-4 und A-5) sowie zwei Ersatzauffors-

tungsflächen in Horstedt (A-8) und in Langenhorn (A-3) für den Ausgleich der Eingriffe in 

Natur und Landschaft bzw. in Knicks und Waldflächen zur Verfügung. Für alle betroffenen 

gehölzbrütenden Arten ist davon auszugehen, dass sie auf diese Bereiche sowie auf be-

nachbarte Gebiete gleichwertiger Habitatstruktur ausweichen und so die ökologische Funkti-

on der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang i.S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG weiterhin erfüllt wird. 
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Durch die geplante Leitung kann es zu einer Entwertung potenzieller Brutflächen von Offen-

landarten durch das (artspezifisch verschiedene) Meideverhalten zu den Bauwerken und den 

überspannten Bereichen (Scheuchwirkung) kommen. Eine Berechnung der Anzahl der Re-

vierverluste wird im Rahmen der Eingriffsbilanzierung in den Kapiteln 6.4 und 7.4 vorge-

nommen.  Insgesamt muss ein Ausgleich für den Verlust von insgesamt 4 Kiebitz- und 4 

Feldlerchenrevieren erfolgen. Aufgrund der geringen Siedlungsdichte der anderen nachge-

wiesen Arten Wachtel, Rotschenkel und Großer Brachvogel muss für diese Arten keine 

Kompensation erfolgen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden das diese Arten eben-

falls von den Kompensationsmaßnahmen für Feldlerche und Kiebitz profitieren. Für die 

Kompensation des Revierverlustes sind folgende Ausgleichsflächen vorgesehen: 

•  Ökokonto Haasberger See (A-2) 

Der Rückbau der 110-kV-Bestandsleitung kann erst nach Fertigstellung der 380-kV-Leitung 

erfolgen, um eine kontinuierliche Stromversorgung gewährleisten zu können. Diese Doppel-

belastung wird auf max. 2 Brutperioden festgesetzt (V-Ar10). Aufgrund der lediglich temporä-

ren Belastung, der geringen Siedlungsdichten in der hier betroffenen intensiv genutzten Ag-

rarlandschaft (vorwiegend Ackernutzung), der ohnehin aufgrund der Fruchtfolge jährlich 

wechselnden Brutstandorte, dem Vorhandensein vergleichbarer Habitate im Umfeld der 

Trasse (Agrarflächen) und dem sukzessiven Rückbau der Bestandsleitung ist ein Auswei-

chen der betroffenen Arten auf Nachbarhabitate möglich. Zur Einhaltung der zeitlichen Be-

fristung des Rückbaus ist folgende Vermeidungsmaßnahme vorgesehen. 

• Zeitliche Vorgaben für den Rückbaus der 110-kV-Bestandsleitung (V-Ar10) 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten der durch Lebensraumverlust potenziell 

betroffener Arten bzw. Artengruppen bleibt in Verbindung mit den Artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahmen und der zeitlichen Beschränkung des Rückbaus der 110-kV-

Bestandlsleitung erhalten, der räumliche Zusammenhang i.S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG 

bleibt vollständig erfüllt. Insgesamt kann somit die Verwirklichung eines Verbotstatbestands 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 Rastvögel 11.3.2

Für die Gruppe der Rastvögel ist nur die Querung der Soholmer Au und der Lecker Au im 

Umfeld der Trasse hervorzuheben, in dem für zwei Arten (Sturmmöwe und Regenbrachvo-

gel) das Kriterium „2% des Landesbestands“ wiederholt überschritten wurde. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Aufgrund der grundsätzlich hohen Mobilität von Rastvögeln und der Nichtbetroffenheit von 

Brutstätten können für Sturmmöwen und Regenbrachvögel und andere Rastvogelarten bau-

bedingte Tötungen ausgeschlossen werden. 

Da Rastvögel die küstennahe Marsch zeitlich sehr dynamisch und räumlich sehr flexibel nut-

zen, kann ein Risiko von Kollisionen mit der Freileitung nicht ausgeschlossen werden. Es 

erfolgt aber eine Markierung der Erdseile, wodurch das Anflugrisiko so weit reduziert wird, 
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dass es nicht mehr als signifikant anzusehen ist. Da eine Markierung der Erdseile bereits 

aufgrund des Breitfrontzuges auf gesamter Trassenlänge erforderlich wird (vgl. nachfolgen-

den Vogelzug), kann auf eine separate Herleitung der Notwendigkeit einer Erdseilmarkierung 

für Rastvögel verzichtet werden. Zur Abwendung des Tötungstatbestandes (im Sinne einer 

vorhabenbedingten signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos) ist es zusätzlich angezeigt, 

die Erdseile im Bereich der Fließgewässerquerungen Arlau, Soholmer Au, Lecker Au bzw. 

Mast Nr. 20 bis 24, Mast Nr. 74 bis 77, Mast Nr. 90 bis 92) mit einer verdichteten Vogel-

schutzmarkierung auszustatten (V-Ar1b).  

Da schon die Leiterseile als Viererbündel mit Abstandshaltern angeordnet und sehr gut 

sichtbar sind, kann insgesamt ein Eintreten des Schädigungstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) 

Insbesondere da im näheren räumlichen Umfeld (weiteren Flussverlauf) ausgedehnte Flä-

chen ähnlicher oder besserer Habitatausstattung liegen, ist ein Ausweichen auf andere 

Rastplätze ohne weiteres möglich. Etwaigen Störungen würde daher frühzeitig ausgewichen. 

Zudem liegt bereits durch die bestehende 110-kV-Leitung eine Störung des Raumes vor. Die 

Bestandsleitung wird auf dem Gestänge der 380-kV-Leitung mitgeführt und nach Inbetrieb-

nahme zurückgebaut, so dass weiterhin nur eine Leitung bestehen bleibt. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der betreffenden Art 

lässt sich nicht ableiten, ein Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt folglich 

nicht ein. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) 

Da sich Sturmmöwen und Regenbrachvögel ihre Rastplätze ohnehin entsprechend der Habi-

tatausstattung regelmäßig neu wählen, und insbesondere im näheren räumlichen Umfeld 

ausgedehnte Flächen ähnlicher Habitatausstattung liegen, ist ein Ausweichen auf andere 

Rastplätze ohne weiteres möglich.  

Ein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann somit nicht abgeleitet werden. 

 Vogelzug 11.3.3

Für die Artengruppen der Breitfront-Zieher und Schmalfront-Zieher wurde die Prüfung in 

„Zuggilden“ abgehandelt. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Im gesamten Vorhabenbereich ist mit einem „Breitfrontzug“ in erheblichem Maße zu rech-

nen. Potenzielle Zugverdichtungsräume, in denen mit „Schmalfrontzug“ zu rechnen ist, ist 

der Verlauf der Fließgewässer Arlau, Soholmer Au und Lecker Au. Hier wurden vermehrte 

Flugaktivitäten nachgewiesen (vgl. Landschaftsökologisches Fachgutachten, Materialband 
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01). Aus diesem Grund werden die Erdseile auf gesamter Trassenlänge mit Vogelmarkern 

ausgestattet (Maßnahmenblatt V-Ar1a). In Verdichtungsräumen mit anzunehmendem 

„Schmalfrontzug“, hier die Querung der zuvor genannten Fließgewässer (Mast Nr. 20 bis 24, 

Mast Nr. 74 bis 77, Mast Nr. 90 bis 92), werden die Markierungen in engerem Abstand an-

gebracht, um die Erkennbarkeit noch weiter zu erhöhen (Maßnahmenblatt V-Ar1b).  

Die geplanten Freileitungsprovisorien können u.U. ebenfalls als Kollisionsrisiko für Vögel 

wirken. Da an der Westküste im Vergleich zum Binnenland nahezu überall mit erhöhten 

Flugbewegungen von Vögeln zu rechnen ist, ist auch insoweit das Erfordernis von Markie-

rungen zu prüfen. Sofern die Freileitungsprovisorien eine kompakte Anordnung von Leiter-

seilen und Erdseilen aufweisen (Erdseile max. 2 m über den Leiterseilen), ist eine Markie-

rung der Freileitungsprovisorien grundsätzlich nicht erforderlich. Aufgrund der kompakten 

Anordnung der Seilebenen bei Provisorien ist die Erkennbarkeit des Gesamtbauwerkes dann 

insgesamt so gut, so dass eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos an den Erdseilen 

der Freileitungsprovisorien nicht eintritt. In anderen Fällen sind Standardmarkierungen (V-Ar-

1a) vorzusehen. 

Für den Bau der 380-kV-Freileitung ist zudem relevant, dass die als Viererbündel angeord-

neten Leiterseile mit markanten vertikalen Abstandshaltern für Vögel erheblich besser sicht-

bar sind als Einzelseile und somit eher erkannt und die Leitung dann besser umflogen wer-

den kann. Dieser Analogieschluss ist zulässig, weil z.B. die dünnen und damit schlecht er-

kennbaren Mittel- und Hochspannungsleitungen oder die Erdseile als besonders kollisions-

trächtig gelten. Die bessere Erkennbarkeit von 4er-Bündeln mit vertikalen Abstandshaltern 

tragen somit ebenfalls zu einer Reduzierung des Kollisionsrisikos bei. Auf eine Markierung 

der Erdseile kann jedoch nicht verzichtet werden, solange entsprechend belastbare Untersu-

chungen hierzu nicht vorliegen. 

Ein Eintreten der Schädigungstatbestände § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann unter Berück-

sichtigung der erforderlichen Markierung der Erdseile ausgeschlossen werden. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) 

Für den Vogelzug nicht relevant. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) 

Für den Vogelzug nicht relevant. 

 Fazit 11.4

Die artenschutzrechtliche Prüfung zur geplanten 380-kV-Freileitung Husum - Niebüll kommt 

zum Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der festgesetzten artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen (v.a. Anbringen von Vogelschutzmarkierungen an den Erdseilen, 

Bauzeitenregelung, Vergrämung, vorgezogene Baufeldräumung, biologische Baubegleitung) 
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für die artenschutzrechtlich relevanten Tierarten (Vögel, Amphibien, Fledermäuse) keine Zu-

griffsverbote gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht werden. 

Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist demnach für keine der näher geprüften Ar-

ten bzw. Artengruppen erforderlich. 

 Artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen 11.5

Eine Reihe der unter Kapitel 6.4 definierten Vermeidungsmaßnahmen sind zur Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Verbote notwendig. Die entsprechenden Maßnahmen sind mit dem 

Kürzel V-Ar gekennzeichnet (vgl. Tabelle 59). Die Maßnahmen sind in den Maßnahmenblät-

tern (Anhang 8.3) sowie dem Kapitel 6.4 ausführlich beschrieben. 

Insgesamt ergeben sich für den Bau der 380-kV-Leitung sowie den 110-kV-

Leitungsanpassungen und dem geplanten Rückbau der 110-kV-Bestandsleitung folgende 

Bauzeitenregelungen, d.h. Zeiträume, in denen keine Bauarbeiten stattfinden dürfen, sofern 

nicht durch andere Maßnahmen artenschutzfachliche Konflikte auszuschließen sind: 

• Offenlandbrüter:  01.03. - 15.08. sofern Brutreviere nicht auszuschließen sind 

• Gehölzbrüter:  01.03. - 30.09. mögliche Baufeldräumung vor dem 28.02. 

• Röhrichtbrüter:  01.03. - 15.08.    mögliche Baufeldräumung vor dem 28.02. 

• Mastbrüter:  01.02. - 31.08. sofern Brutreviere nicht auszuschließen sind 

• Fledermäuse:  01.03. - 30.11. sofern Quartiere nicht auszuschließen sind   

Tabelle 59: Übersicht über die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (380-kV-

Leitung) 

Maßnahmen Nr. Bezeichnung 

V-Ar1a/ V-Ar1b Erdseilmarkierungen (Standard/ Verdichtet) 

V-Ar2 Bauzeitenregelung zum Schutz von Offenlandbrütern 

V-Ar3 Vergrämung von Offenlandbrütern/ Besatzkontrolle 

V-Ar4 Bauzeitenregelung zum Schutz von Gehölzbrütern 

V-Ar5 Bauzeitenregelung zum Schutz von Röhrichtbrütern 

V-Ar6 Bauzeitenregelung zum Schutz von Mastbrütern 

V-Ar7 Seilzug per Helikopter 

V-Ar8 Schutz von Fledermäusen in Tagesverstecken und Wochenstuben an Bäu-

men 

V-Ar9 Zeitliche Beschränkung der Rammdauer  

V-Ar10 Zeitliche Vorgaben für den Rückbau der 110-kV-Bestandsleitung 

V-Ar11 Amphibienschutzzaun 

V-Ar12 Absuchen gequerter Gräben nach Amphibienlaich 
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12 Zusammenfassende Ergebnisse der Artenschutz-

rechtlichen Prüfung UW Niebüll Ost 

Für das hier betrachtete Vorhaben ist eine separate artenschutzrechtliche Prüfung (vgl. Ar-

tenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Materialband 02) durchgeführt worden. 

Hierbei wurde zunächst in einer Relevanzprüfung ermittelt, für welche vorkommenden oder 

potenziell vorkommenden Arten mögliche Auswirkungen des Vorhabens zu betrachten sind. 

Auf der Umspannwerksfläche sind ausschließlich Brutvögel von dem Vorhaben betroffen. 

Die Ergebnisse der Prüfung von Verbotstatbeständen werden im Folgenden kurz zusam-

mengefasst. 

 Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG 12.1

 Brutvögel 12.1.1

 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Mögliche vorhabenbedingte Schädigungen können sich in erster Linie baubedingt, durch die 

Einrichtung der Baufläche sowie durch Störungen in Folge der Bautätigkeiten ergeben. Hier-

von sind im Bereich UW Fläche sowohl Brutvögel des Offenlandes als auch Röhrichtbrüter 

betroffen. 

Als einzige Großvogelarten können die Rohrweihe und die Wiesenweihe betroffen sein, 

wenn diese in den Schilfsäumen entlang des Grabens, die im Zuge der Bauarbeiten verfüllt/ 

verrohrt wird, bzw. auf den Offenlandflächen zu brüten beginnt. Im Zuge der Bauarbeiten und 

insbesondere der Verfüllung/ Verrohrung des Grabens kann es zu Schädigungen von brü-

tenden Altvögeln, Gelegen und/ oder Nestern kommen.  

Um Störungen, Verletzungen oder direkte Tötungen von Individuen, Gelegen oder Nestern 

zu vermeiden, sind folgende artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen 

vorgesehen, die bereits unter Kapitel 0 bzw. unter Kapitel 7.4.1.1 erläutert wurden: 

• Bauzeitenregelung zum Schutz von Offenlandbrütern (V-Ar2) 

• Vergrämung von Offenlandbrütern/ Besatzkontrolle (V-Ar3) 

• Bauzeitenregelung zum Schutz von Röhrichtbrütern (V-Ar5) 

Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelungen und Vermeidungsmaßnahmen 

sowie Durchführung der ökologische Baubegleitung (Maßnahme V-3) ist davon auszugehen, 

dass der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht wird. 

Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) 

Erhebliche Störungen liegen vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert. 
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Als Störungen sind dabei z.B. Scheuchwirkungen durch bau- und anlagebedingte Störungen 

zu werten. Diese sind artspezifisch unterschiedlich. 

Aufgrund der einzuhaltenden Bauzeitenregelungen bzw. vorgezogenen Baufeldräumung 

(Maßnahmen V-Ar2, V-Ar3, V-Ar5) können erhebliche baubedingte Störungen von Brut- und 

Großvögeln (Rohrweihe und Wiesenweihe) ausgeschlossen werden. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der möglicherweise 

betroffenen Arten lässt sich dadurch nicht ableiten, ein Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG tritt folglich nicht ein. 

Schädigungstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe liegt ein Verstoß nicht vor, wenn die ökologi-

sche Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Durch das geplante Umspannwerk kann es zu einer Entwertung potenzieller Brutflächen von 

Offenlandarten durch das (artspezifisch verschiedene) Meideverhalten zu den Bauwerken 

(Scheuchwirkung) eines Umspannwerkes kommen. Eine Berechnung der Anzahl der Revier-

verluste wurde in Kapitel 7.4.2 vorgenommen. Insgesamt muss ein Ausgleich für den Verlust 

von 2 Kiebitz- und 2 Feldlerchenrevieren erfolgen. Hierfür ist folgende Ausgleichsfläche als 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme vorgesehen: 

• Ökokonto Tinningstedt (A-1) 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten der durch Lebensraumverlust potenziell 

betroffener Arten bzw. Artengruppen bleibt in Verbindung mit den Artenschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmenerhalten. Die Verwirklichung des Zugriffsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 

3 BNatSchG kann somit i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 Fazit 12.2

Die artenschutzrechtliche Prüfung zum geplanten Umspannwerk Niebüll Ost kommt zum 

Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der festgesetzten artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen (Bauzeitenregelungen, Vergrämung, vorgezogene Baufeldräumung, öko-

logische Baubegleitung) für die artenschutzrechtlich relevanten Tierarten (Brutvögel) keine 

Zugriffsverbote gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht werden. 

Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist demnach für keine der näher geprüften Ar-

ten bzw. Artengruppen erforderlich. 

 Artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen 12.3

Eine Reihe der unter Kapitel 6.4 definierten Vermeidungsmaßnahmen sind zur Vermeidung 

artenschutzrechtlicher Verbote notwendig. Die entsprechenden Maßnahmen sind mit dem 
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Kürzel V-Ar gekennzeichnet (vgl. Tabelle 60). Die Maßnahmen sind in den Maßnahmenblät-

tern (Anhang 8.3) sowie dem und Kapitel 7.4 ausführlich beschrieben. 

Insgesamt ergeben sich für den Bau des Umspannwerks Niebüll Ost folgende Bauzeitenre-

gelungen, d.h. Zeiträume, in denen keine Bauarbeiten stattfinden dürfen, sofern nicht durch 

andere Maßnahmen artenschutzfachliche Konflikte auszuschließen sind: 

• Offenlandbrüter:  01.03. - 15.08. sofern Brutreviere nicht auszuschließen sind  

• Röhrichtbrüter:  01.03. - 15.08.  mögliche Baufeldräumung vor dem 28.02. 

Tabelle 60: Übersicht über die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (UW Niebüll 

Ost) 

Maßnahmen Nr.  

V-Ar2 Bauzeitenregelung zum Schutz von Offenlandbrütern 

V-Ar3 Vergrämung von Offenlandbrütern/ Besatzkontrolle  

V-Ar5 Bauzeitenregelung zum Schutz von Röhrichtbrütern 
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13 Weitere aufgrund gesetzlicher Schutzvorgaben zu 

beachtende Verbotstatbestände 

 Biotopschutz 13.1

Durch das Vorhaben kommt es zu unvermeidbaren Eingriffen in nach § 30 BNatSchG ge-

setzlich geschützte Biotope (Knicks/ Feldhecken/ Redder, Seggen- und binsenreiche Nass-

wiesen, Weidenfeuchtgebüsch; vgl. Karte 1, Anlage 8.2; vgl. Trassenbegründung im Anhang 

C). Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Maßnahmen, die zur Zerstörung oder sonstigen erheb-

lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der geschützten Biotope führen können, verboten. 

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen (GN) 

Durch eine Seilzugfläche und seine Zufahrt nahe des 380-kV-Neubau-Masts Nr. 2 werden 

zwei Teilflächen einer Seggen- und binsenreichen Nasswiese beeinträchtigt. Die Seilzugflä-

che ist für den Neubau an dieser Stelle unbedingt erforderlich und es wird eine Befreiung 

gem. § 67 BNatSchG für den Eingriff beantragt. 

Knick/ Feldhecke/ Redder (HFt, HWo, HWr, HWt, HWx) 

Feldhecken, Knicks und Wallhecken müssen für erforderliche Arbeitsflächen und Provisori-

umsflächen frühzeitig auf den Stock gesetzt werden. Bei Arbeitsflächen für den Rückbau und 

temporäre Zuwegungen ist eine Knickverlegung notwendig. Außerdem bestehen innerhalb 

des Schutzstreifens dauerhafte Aufwuchshöhenbeschränkungen. Eine Versiegelung durch 

Mastfundamente führ zu einem Komplettverlust. Für die Eingriffe in Feldhecke und Wallhe-

cke auf einer Länge von insgesamt 5.537 m ergibt sich ein Kompensationsbedarf von insge-

samt 1.098 m Knick.  

Eine vollständige Kompensation erfolgt durch die Ausbuchung aus den Knickökokonten 

Braderup 1 und 2, Ladelund und dem Ökokonto Klixbüll (Maßnahmen A-4, A-5, A-6 und A-9, 

vgl. Tabelle 55 und Tabelle 56). 

Für die Eingriffe in Knicks wird eine Ausnahme gem. § 30 Abs. 3 BNatSchG beantragt. So-

weit Ausgleichsflächen im erforderlichen Umfang nicht zur Verfügung stehen, wird eine ent-

sprechende Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG beantragt. 

Knick/ Wallhecke im Wald (HWw) 

Knicks im Wald und Waldrandknicks unterliegen laut den Durchführungsbestimmungen zum 

Knickschutz [54] nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 LWaldG nicht dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 

30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG, sondern sind Bestandteil des Waldes. Dementspre-

chend gelten ausschließlich die Bestimmungen des Landeswaldgesetztes. Knicks verlieren 

mit der Einbeziehung in Wald ihre spezifische ökologische Bedeutung, aufgrund derer sie 

grundsätzlich durch § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützt sind. Eine Befreiung 

oder Ausnahme ist somit nicht erforderlich und die Kompensation erfolgt über Ersatzauffors-

tungsflächen (A-3, A-8). 



Weitere aufgrund gesetzlicher Schutzvorgaben zu beachtende Verbotstatbestände 

GFN mbH (13-66) 15.01.2016- LBP 380-kV-Leitung Husum Nord - Niebüll Ost, LH-13-321  184 
 

Weidenfeuchtgebüsch (WBw) 

Zwischen den 380-kV-Neubau-Masten Nr. 4 - 6, 40 - 41, 48 - 49 und nahe Nr. 41 sind Auf-

wuchshöhenbeschränkungen für Weidenfeuchtgebüsche notwendig. Diese können aller-

dings gegengerechnet werden durch die größere Aufhebung der Aufwuchshöhenbeschrän-

kung für Weidenfeuchtgebüsche zwischen den 110-kV-Rückbau-Masten Nr. 11 - 12 und 18 - 

19, so dass keine Befreiung gem. § 67 BNatSchG für den Eingriff beantragt werden muss. 

 

Für die Eingriffe in die geschützten Biotope ergibt sich ein Gesamtkompensationsbedarf von 

1.893 m² und 1.098 m Knick/ Feldhecke/ Redder, der über die beschriebenen Maßnahmen 

ausgeglichen werden kann (vgl. Tabelle 61). 

Tabelle 61: Kompensationsbedarf für gesetzlich geschützte Biotope 

Bio-

toptyp 
Eingriff Fläche  

Kompensa-

tionsbedarf 
Ausgleich Ausnahme/ Befreiung 

GN Temporäre Flächen-

inanspruchnahme für 

Neubau 

316 m² 1.893 m² Ökokonto Offen-

bütteler Moor (A-

7) 

Befreiung gem. § 67 

BNatSchG 

HFt, 

HWo, 

HWr, 

HWt, 

HWx 

Temporäre Flächen-

inanspruchnahme für 

Neu- und Rückbau, 

Zufahrt, Provisorien, 

Versiegelung, Auf-

wuchshöhenbe-

schränkung 

5.537 m 1.098 m Knickökokonten, 

Ökokonto (Maß-

nahmen A-4, A-5, 

A-6, A-9) 

Ausnahme gem. § 30 

BNatSchG i.V.m. § 21 

LNatSchG 

HWw Überspannung und 

temporäre Flächenin-

anspruchnahme in 

LWaldG-Flächen 

(953 m²) (1.991 m²) Ersatzauffors-

tungsflächen (A-3, 

A-8) 

Nicht erforderlich, Be-

standteil des Waldes, 

nicht dem gesetzlichen 

Biotopschutz nach § 30 

BNatSchG i.V.m. § 21 

LNatSchG unterlegen 

WBw Aufwuchshöhenbe-

schränkung 

(207 m²) (828 m²) Aufhebung Auf-

wuchshöhenbe-

schränkung 

(2.494 m² Fläche, 

9.976 m² Entlas-

tung) 

Nicht erforderlich 

Summe 316 m² + 

5.776 m 

1.893 m² + 

1.098 m 
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Naturdenkmal „Heide-Moor-Parzelle“ 

Durch das Vorhaben sind Eingriffe in das Naturdenkmal „Heide-Moor-Parzelle“ bei Breklum 

zu erwarten. Da Naturdenkmale rechtsverbindlich festgesetzte Schutzeinheiten darstellen, 

sind Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung führen, verboten 

(Vermeidungsgebot). Das Naturdenkmal wird derzeit von der Bestandsleitung gequert. Die 

Führung der geplanten 380-kV-Leitung sieht derzeit einen Verlauf im Bereich des Denkmals 

in gleicher Achse mit der 110-kV-Bestandsleitung vor. Für den Rückbau des 110-kV-

Bestands-Mastes Nr. 10 ist eine Arbeitsfläche im Bereich des Naturdenkmals notwendig. Da 

es sich hierbei um eine temporäre Arbeitsfläche handelt, die nach Beendigung des Rück-

baus rückgebaut wird, der Bestandsmast im Naturdenkmal entfernt wird und kein neuer Mast 

in der Fläche geplant ist, erfolgt keine nachhaltige Beschädigung, Zerstörung oder Verände-

rung des Naturdenkmals. Nach Vorgaben der Vorhabenträgerin sind die Arbeitsflächen für 

den Rückbau erforderlich und können nicht verschoben oder anders gelegt werden, da tech-

nische Abstands- und Winkelvorgaben zum Abstandsmast für einen korrekten Abbau einge-

halten werden müssen. Insgesamt ist aufgrund der Entfernung des Bestandsmastes langfris-

tig von einer Verbesserung auszugehen. Sofern jedoch Beeinträchtigungen zu befürchten 

sind, wird eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG beantragt. 
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15 Anhang 

 

 Tabellen 15.1

 Betroffene Ausgleichsflächen 15.1.1

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.) 
1 (2)

Aktenzeichen 67.31.5.1-07/01

Gemeinde Horstedt

Gemarkung Horstedt

Flur 7

Flurstück 96

Vorhaben Ausgleich für die Errichtung von 2 WKA

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Sukzessionsfläche

Betroffenheit/Bewertung
Überspannung um Maststandort 002, 
Versiegelung, Arbeitsflächen und Zuwegungen

Inanspruchnahme RHm: 3.981 m², GN: 316 m², RHf: 1468 m²

Kompensationserfordernis RHm: 1.633 m²,  GN: 1.893 m², RHf: 1.175 m²

Kompensationsmaßnahme A-7

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
3, 4 (2)

Aktenzeichen 67.31.1-105/8

Gemeinde Horstedt

Gemarkung Horstedt

Flur 6

Flurstück 152 (3), 39 (4)

Vorhaben Ausgleich für den Bau des Umspannwerks

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop
Knickoptimierung (3), Eingrünungsmaßnahmen 
(4)

Betroffenheit/Bewertung
Provisorium (bei Gestängestandort 1.09),
Arbeitsfläche Provisorium und Bestandsmast 19
(3), Zuwegung Provisorium (4)

Inanspruchnahme HWt: 26 m (3), HGy: 265 m² (4)

Kompensationserfordernis HWt: 20 m (3), HGy: 1.061 m² (4)

Kompensationsmaßnahme A-4 (3), A-8 (4)

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
9, 10 (4)

Aktenzeichen 67.31.1-215/00 (10), 67.31.1-205/13 (9)

Gemeinde Horstedt

Gemarkung Horstedt

Flur 9

Flurstück 176

Vorhaben Ausgleich für mehrere Bauvorhaben

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop
Sukzessionsfläche (10), Anlage eines
Feldgehölzes (9)

Betroffenheit/Bewertung
Zuwegung Provisorium (bei Gestängestandort
2.K1) und Zuwegung Rückbau Bestandsmast 22
(9, 10)

Inanspruchnahme HGy: 222 m² (9), RHm: 344 m² (10)

Kompensationserfordernis HGy: 889 m² (9), RHm: 138 m² (10)

Kompensationsmaßnahme A-8 (9), A-7 (10)

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
13 (9)

Aktenzeichen 67.32.1-60/2

Gemeinde Hattstedtermarsch

Gemarkung Horstedt

Flur 9

Flurstück 38/2, 40

Vorhaben
Ausgleichsmaßnahme für die Verfüllung eines
Grabens

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Grabenaufweitung

Betroffenheit/Bewertung
Arbeitsfläche und Zuwegung Rückbau
Bestandsmast 32

Inanspruchnahme FG: 615 m²

Kompensationserfordernis FG: 252 m²

Kompensationsmaßnahme A-1

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
14 (11)

Aktenzeichen 67.30.3

Gemeinde Hattstedtermarsch

Gemarkung Hattstedtermarsch

Flur 6

Flurstück 52

Vorhaben Ökokonto der Kreisjägerschaft Husum

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Ext. Feuchtgrünland; Wiesenvogelschutz

Betroffenheit/Bewertung
Überspannung zwischen Maststandorten 019
und 020

Inanspruchnahme GF: 1.325 m²

Kompensationserfordernis GF: 7.948 m²

Kompensationsmaßnahme A-1

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
15, 16 (11)

Aktenzeichen 67.30.2-08/11

Gemeinde Hattstedtermarsch

Gemarkung Hattstedtermarsch

Flur 6

Flurstück 154 (15), 158 (16)

Vorhaben Ersatzgeldfläche

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop
Extensives Feuchtgrünland, Wiesenvogel- und
Amphibienschutz

Betroffenheit/Bewertung
Überspannung zwischen Maststandorten 020
und 021, Zuwegung zu Maststandort 020 (15,
16), Zuwegung Rückbau Bestandsmast  37 (16)

Inanspruchnahme GF: 276 m² (15), GF: 1.360 m² (16)

Kompensationserfordernis GF: 1.654 m² (15), GF: 8.161 m² (16)

Kompensationsmaßnahme A-2

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
22 (19)

Aktenzeichen 67.31.1-314/1

Gemeinde Breklum

Gemarkung Breklum

Flur 6

Flurstück 666

Vorhaben
Ausgleich für den Neubau eines
Umspannwerkes

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Eingrünungsmaßnahmen

Betroffenheit/Bewertung
Provisorium (bei Gestängestandort 3.30), 
Arbeitsfläche Provisorium und Neubeseilung 
Bestandsmast 51

Inanspruchnahme HGy: 82 m²

Kompensationserfordernis HGy: 328 m²

Kompensationsmaßnahme A-8

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
23 (19)

Aktenzeichen 67.32.1-128/1

Gemeinde Breklum

Gemarkung Breklum

Flur 6

Flurstück 666

Vorhaben Ausgleich für eine Grabenverfüllung

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Eingrünungsmaßnahmen

Betroffenheit/Bewertung
Arbeitsfläche Provisorium (bei Gestängestandort 
3.30) und Neubeseilung Bestandsmast 51

Inanspruchnahme HGy: 128 m²

Kompensationserfordernis HGy: 512 m²

Kompensationsmaßnahme A-8

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
27 (28)

Aktenzeichen 67.32.1-67/01

Gemeinde Bordelum

Gemarkung Bordelum

Flur 25

Flurstück 101, 102

Vorhaben Ausgleich für Knickversetzung

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Knickneuanlage

Betroffenheit/Bewertung
Zuwegung Provisorium (bei Gestängestandort 
5.06)

Inanspruchnahme HWt: 5 m

Kompensationserfordernis HWt: 4 m

Kompensationsmaßnahme A-4

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
28 (28)

Aktenzeichen 67.35.1-02/13

Gemeinde Bordelum

Gemarkung Bordelum

Flur 25

Flurstück 47, 101, 102

Vorhaben Ausgleich für Knickversetzung

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Knickneuanlage

Betroffenheit/Bewertung
Zuwegung Provisorium (bei Gestängestandort 
5.06)

Inanspruchnahme 10 m

Kompensationserfordernis 10 m

Kompensationsmaßnahme A-4

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
29 (28)

Aktenzeichen 67.31.1-102/11

Gemeinde Bordelum

Gemarkung Bordelum

Flur 25

Flurstück 101, 103

Vorhaben Ausgleich für Bauvorhaben

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Anlage eines Feldgehölzes

Betroffenheit/Bewertung Arbeitsfläche Bestandsmast 18

Inanspruchnahme HGy: 52 m²

Kompensationserfordernis HGy: 208 m²

Kompensationsmaßnahme A-8

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
30, 31 (28)

Aktenzeichen 67.31.1-121/08

Gemeinde Bordelum

Gemarkung Bordelum

Flur 25

Flurstück 103

Vorhaben Ausgleich für Bauvorhaben

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Sukzessionsfläche

Betroffenheit/Bewertung
Arbeitsfläche Bestandsmast 18 (30, 31), 
Provisorium

Inanspruchnahme RHm: 62 m² (30), RHm: 116 m² (31)

Kompensationserfordernis RHm: 25 m² (30), RHm: 46 m² (31)

Kompensationsmaßnahme A-7

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
36 (42)

Aktenzeichen 67.30.3-13/09

Gemeinde Bargum

Gemarkung Bargum

Flur 5

Flurstück 7, 9/1, 9/2

Vorhaben Ökokonto Sven-Hermann Pohlmann

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop
Entwicklung großräumiger 
Feuchtgrünlandbereiche 

Betroffenheit/Bewertung
Überspannung zwischen Maststandorten 075
und 075A, Arbeitsfläche, Zuwegung Rückbau
Bestandsmast 45

Inanspruchnahme GF: 3.634 m²

Kompensationserfordernis GF: 21.801 m²

Kompensationsmaßnahme A-2

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
37 (43)

Aktenzeichen 67.31.1-252/09

Gemeinde Bargum

Gemarkung Bargum

Flur 2

Flurstück 87/4

Vorhaben Ausgleich für Bauvorhaben

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Ergänzung der Hofeingrünung

Betroffenheit/Bewertung Zuwegung Rückbau Bestandsmast 46

Inanspruchnahme HGy: 53 m²

Kompensationserfordernis HGy: 211 m²

Kompensationsmaßnahme A-8

Zuordnung

Eingriffe 
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Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
39 (50)

Aktenzeichen 67.31.1-237/05, 67.31.1-128/12

Gemeinde Bargum

Gemarkung Bargum

Flur 7

Flurstück 98

Vorhaben Ausgleich für Bauvorhaben

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Erweiterung der Hofeingrünung

Betroffenheit/Bewertung
Zuwegung zur Arbeitsfläche zwischen
Maststandorten 089 und 090

Inanspruchnahme HGy: 118 m²

Kompensationserfordernis HGy: 470 m²

Kompensationsmaßnahme A-8

Zuordnung

Eingriffe 

 

Nummer im Bestands-, Konflikt-, und

Maßnahmenplan (entsprechende Blatt-Nr.)
40 bis 44 (1)

Aktenzeichen
67.31.2-18/11 (41), 67.31.1-214/14 (42), 67.31.1-
73/10 (43), 67.31.1-104/09 (44)

Gemeinde Horstedt

Gemarkung Horstedt

Flur 7

Flurstück 70

Vorhaben Ausgleich für Bauvorhaben (40-44)

Zuständige Behörde Naturschutzbehörde Nordfriesland

Beschreibung

Beschreibung/Entwick lungsziel/Ziel-Biotop Sukzessionsfläche (40-43), Anpflanzung (44)

Betroffenheit/Bewertung
Zuwegungen und/oder Arbeitsflächen zwischen
Maststandorten 001 und 002

Flächeninanspruchnahme in m²
RHm: 394 m² (40), RHm: 646 m² (41), RHm:
716 m² (42), RHm: 428 m² (43), HGy: 206 m²
(44)

Kompensationserfordernis
RHm: 158 m² (40), RHm: 258 m² (41), RHm:
287 m² (42), RHm: 171 m² (43), HGy: 825 m²
(44)

Kompensationsmaßnahme A-7 (40-43), A-8 (44)

Zuordnung

Eingriffe 
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 Kompensationsermittlung für Aufwuchsbeschränkungen 15.1.2

Tabelle 62: Aufhebung der Aufwuchshöhenbeschränkung (flächenhafte Gehölze) 

Blatt 

Nr.

Maß-

nah

men-

kart

e

von 

Mast

bis 

Mast

Lei-

tungs-

nr. 

LH-13-

Kür-

zel
Art

max. 

Auf-

wuchs-

höhe in 

m

jetzige 

Auf-

w uchs-

beschrän-

kung (m)

Natur-

raum
RKF LF ES

Ein-

stu-

fung

Fläche 

(m²)

Ent-

las-

tung 

(m²)

3 21 22 139 SVg

Acer 

campestre, 

Salix spec., 

Sambucus 

nigra 20 7,5 Geest 0,5 1,0 0,5 1 1.101 275,3

3 21 22 139 SVg

Salix spec., 

Acer 

campestre, 

Fraxinus 

excelsior 40 14,1 Geest 0,5 1,0 0,5 1 365 91,3

3 22 23 139 HGy

Acer 

campestre, 

Quercus robur, 

Fraxinus 

excelsior 40 9,8 Geest 2,0 1,0 0,5 3 631 631,0

3 22 23 139 SVg

Salix spec., 

Betula pendula, 

Quercus robur 40 11,3 Geest 0,5 1,0 0,5 1 268 67,0

4 22 23 139 HGy

Acer 

campestre, 

Quercus robur, 

Fraxinus 

excelsior 40 9,8 Geest 2,0 1,0 0,5 3 467 467,0

4 24 25 139 SVg

Populus 

tremula, 

Quercus robur, 

Fagus sylvatica 40 13,3 Geest 0,5 2,0 1 1 133 133,0

5 24 25 139 SVg

Betula pendula, 

Acer 

pseudoplatanus

, 

Sambucus 

nigra 40 14,2 Geest 0,5 2,0 1 1 37 37,0

5 24 25 139 SVg

Betula pendula, 

Salix spec. 30 13,9 Geest 0,5 2,0 1 1 32 32,0

24 11 12 142 WBw

Salix spec., 

Alnus glutinosa 30 7,6 Geest 2,0 2,0 1 4 161 644,0

24 11 12 142 WBw

Salix spec., 

Alnus glutinosa 30 8,2 Geest 2,0 2,0 1 4 442 1.768,0

24 11 12 142 WBw

Salix spec., 

Betula pendula 30 9,1 Geest 2,0 2,0 1 4 1.630 6.520,0

28 18 19 142 WBw

Salix alba, 

Salix spec. 20 9,9 Geest 2,0 2,0 1 4 261 1.044,0

29 20 21 142 WFm

Fagus 

sylvatica, 

Quercus robur, 

Picea abies 60 21 Geest 1,5 2,0 1 3 1.047 3.141,0

29 20 21 142 WFm

Larix decidua, 

Picea abies, 

Quercus robur 60 22,6 Geest 1,5 1,0 1 3 459 688,5
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29 20 21 142 WFm

Larix decidua, 

Picea abies, 

Quercus robur 60 22,6 Geest 1,5 2,0 1 3 51 153,0

31 24 25 142 WFn

Picea abies, 

Larix decidua, 

Pinus spec. 60 12,9 Geest 1,0 2,0 1 3 67 134,0

31 25 26 142 WFn

Picea abies, 

Larix decidua, 

Pinus spec. 60 12,9 Geest 1,0 2,0 1 3 35 70,0

35 32 33 142 WFl

Prunus 

serotina, 

Quercus robur 40 14,3 Geest 2,0 2,0 1 3 93 372,0

36 35 36 142 HGy

Crataegus 

monogyna, 

Prunus 

serotina, 

Aesculus 

hippocastanum 25 12,5 Geest 2,0 2,0 1 3 238 952,0

36 35 36 142 WFm

Quercus robur, 

Picea abies, 

Ilex aquifolium 60 12,5 Geest 1,5 2,0 1 3 159 477,0

40 41 42 142 WGf  40 12,1 Geest 1,5 1,0 1 3 86 129,0

Summe 7.763 17.826

 
 

Tabelle 63: Aufhebung der Aufwuchshöhenbeschränkung (linienhafte Gehölze) 

Blatt-

Nr.

Maß-

nah

men-

kart

e

von 

Mast

bis 

Mast

Lei-

tung 

LH-13-

Bio-

top-

typ

Art

max. 

Auf-

wuchs-

höhe

jetzige

Auf-

w uchs-

beschrän-

kung (m)

Natur-

raum
RKF LF ES

natur-

schf. 

Ein-

stu-

fung

Län-

ge 

(m)

Brei-

te 

(m)

Flä-

che 

(m²)

Ent-

las-

tung 

(m)

35 32 33 142 HGr

Quercus robur, 

Crataegus 

monogyna, 

Alnus glutinosa 40 m 14,9 Geest 3 2 1 3 14 3 42 252

36 34 35 142 HGr

Populus alba, 

Quercus robur, 

Crataegus 

monogyna 40 m 7,9 Geest 3 2 1 3 18 3 54 324

40 42 43 142 HGr

Acer 

pseudoplatanus, 

Fraxinus 

excelsior 40 m 7,4 Marschen 3 1 1 3 6 3 18 54

50 59 60 142 HGr

Quercus robur, 

Aesculus 

hippocastanum, 

Querucus rubra 40 m 12,9 Marschen 3 1 1 3 10 3 30 90

43 45 46 142 HGr

Fraxinus 

excelsior, 

Quercus robur, 

Ulmus minor 40 m 17 Marschen 3 2 1 3 30 3 90 405

Summe 78 1.125
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 Kompensationsermittlung für Knicks und Überhälter 15.1.3

 

Tabelle 64: Eingriffe in Knicks durch Arbeitsflächen des Neubaus und Zuwegungen 

 
Blatt-Nr.

Maß-

nahmen-
karte 

von Mast bis Mast
Kür-

zel
Beschreibung

Natur-

raum
Leitung

Länge

(m)
Faktor

Kompen-

sation

(m)

20 2 3 HWt

Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, Salix spec. Geest LH-13-142 23 0,2 4,6

20 3 4N HWt Quercus robur, Salix spec. Geest LH-13-142 30 0,2 6

21 6 7 HWt

Sambucus nigra, Ulmus 

minor Geest LH-13-142 23 0,2 4,6

6 010 011 HWt

Crataegus monogyna, 

Sambucus nigra, Alnus 

glutinosa Geest

LH-13-321/ 

LH-13-139 11 0,75 8,3

27 16 17 HWt

Populus tremula, Quercus 

robur, Sambucus nigra Geest LH-13-142 12 0,2 2,4

27 16 17 HWt  Geest LH-13-142 1 0,2 0,2

27 16 17 HWt

Quercus robur, Picea 

abies, Populus tremula Geest LH-13-142 10 0,2 2

28 18 19 HWt

Salix spec., Quercus robur, 

Crataegus monogyna Geest LH-13-142 10 0,2 2

28 18 19 HWt

Crataegus monogyna, 

Quercus robur, Rosa 

canina Geest LH-13-142 27 0,2 5,4

28 18 18 HWt

Salix spec., Quercus robur, 

Crataegus monogyna Geest LH-13-142 14 0,2 2,8

3 20 21 HWt

Prunus serotina, Spirea 

spec. Geest LH-13-139 26 0,75 19,5

16 028 029 HWt

Prunus serotina, Sambucus 

nigra, Crataegus monogyna Geest

LH-13-321/ 

LH-13-139 9 0,2 1,8

17 030 48N HWt

Quercus robur, Alnus 

glutinosa, Crataegus 

monogyna Geest LH-13-139 0 0,2 0

17 30 48N HWt

Salix spec., Quercus robur, 

Crataegus monogyna Geest LH-13-139 10 0,75 7,5

20 035 036 HWt

Quercus robur, Crataegus 

monogyna, Sambucus nigra Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 6 0,2 1,2

21 036 037 HWr

Quercus robur, Acer 

pseudoplatanus, Sorbus 

intermedia Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 13 0,2 2,6

24 040 041 HFt Salix spec. Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 1 0,2 0,2

26 044 045 HWt

Alnus glutinosa, Acer 

campestre, Quercus robur Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 10 0,2 2

26 046 047 HWt

Crataegus monogyna, 

Quercus robur Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 126 0,2 25,2

29 052 053 HWt

Quercus robur, Alnus 

glutinosa, Acer 

pseudoplatanus Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 0 0,2 0
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Blatt-Nr.

Maß-

nahmen-
karte 

von Mast bis Mast
Kür-

zel
Beschreibung

Natur-

raum
Leitung

Länge

(m)
Faktor

Kompen-

sation

(m)

31 055 056 HWt

Alnus glutinosa, Malus 

domestica Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 6 0,2 1,2

31 055 056 HWt

Prunus spinosa, Quercus 

robur, Corylus avellana Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 5 0,75 3,8

34 060 061 HWt

Populus alba, Prunus 

serotina, Crataegus 

monogyna Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 11 0,75 8,3

35 061 062 HWw  Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 5 0,2 1

46 082 083 HFt

Alnus glutinosa, Populus 

tremula, Crataegus 

monogyna Marschen

LH-13-321/ 

LH-13-142 10 0,2 2

56 099 100 HFt  Marschen

LH-13-321/ 

LH-13-142 13 0,2 2,6

412 117

Geest 1 0,2 0,2

Marschen 23 0,2 4,6

Geest 325 0,2 65

Geest 63 0,75 47,3

412 117

Summe

Nach Biotoptypen 

zusammengefasst

HF insgesamt

HW insgesamt

Summe
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Tabelle 65: Eingriffe in Knicks durch Arbeitsflächen des Rückbaus und Zuwegungen 

Blatt-Nr. 

Maß-

nahmen-
karte

von Mast bis Mast
Kür-

zel
Beschreibung

Natur-

raum
Leitung

Länge

(m)
Faktor

Kompen-
sation

(m)

25 13 14 HWt

Crataegus monogyna, 

Syringa vulgaris Geest LH-13-142 30 0,75 22,5

27 17 17 HWt

aucuparia, Fraxinus 

excelsior Geest LH-13-142 30 0,75 22,5

28 19 19 HWt

Acer campestre, Salix 

spec., Alnus glutinosa Geest LH-13-142 29 0,75 21,8

29 20 20 HWt

serotina, Sorbus 

aucuparia Geest LH-13-142 30 0,75 22,5

3 21 22 HWt

Crataegus monogyna, 

Populus tremula, Acer 

campestre Geest LH-13-139 5 0,75 3,8

3 21 22 HWt

Quercus robur, 

Crataegus monogyna Geest LH-13-139 30 0,75 22,5

3 22 22 HWt

Populus tremula, Salix 

spec., Prunus serotna Geest LH-13-139 6 0,75 4,5

30 23 23 HFt

monogyna, Sambucus 

nigra Geest LH-13-142 30 0,75 22,5

4 23 23 HWt Prunus serotina Geest LH-13-139 7 0,75 5,3

31 26 26 HWx

serotina, Sorbus 

aucuparia Geest LH-13-142 28 0,75 21

6 27 28 HFt

Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna Geest LH-13-139 26 0,75 19,5

16 027 028 HWt

Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna Geest

LH-13-321/ 

LH-13-139 31 0,75 23,3

16 028 029 HWw

Populus nigra, Fraxinus 

excelsior Geest

LH-13-321/ 

LH-13-139 12 0,75 9

35 31 32 HWw  Geest LH-13-142 35 0,75 26,3

37 36 37 HWx

Pinus nigra, Quercus 

robur, Prunus serotina Geest LH-13-142 1 0,75 0,8

23 039 040 HWw

Quercus robur, Picea 

abies Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 30 0,75 22,5

40 41 41 HWt

Crataegus monogyna, 

Betula pendula Geest LH-13-142 13 0,75 9,8

40 42 42 HWt

intermedia, Alnus 

glutinosa Marschen LH-13-142 30 0,75 22,5

29 052 053 HWt

glutinosa, Acer 

pseudoplatanus Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 30 0,75 22,5

35 062 063 HWt

Prunus serotina, Sorbus 

intermedia Geest

LH-13-321/ 

LH-13-142 30 0,75 22,5

2 18N 19 HWt  Geest LH-13-139 7 0,75 5,3

470 0,75 353

Geest 56 0,75 42

Geest 371 0,75 278,3

Marschen 30 0,75 22,5

Geest 13 0,75 9,8

470 0,75 353Summe

Summe

Nach Biotoptypen 

zusammengefasst

HW insgesamt

HF insgesamt
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Tabelle 66: Eingriffe in Knicks durch Provisoriumsflächen 

Kürzel Naturraum
Länge 
(m)

Faktor
Kompensation 
(m)

HFt Geest 339 0,2 67,8
HFt Marschen 370 0,2 74
HWt Geest 3.031 0,2 606,2
HWt Marschen 117 0,2 23,4

3.857 771Summe  
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Tabelle 67: Aufwuchshöhenbeschränkung von Knicks 

Blatt-

Nr.

Maß-

nahmen-
karte

von 

Mast

bis 

Mast

Kür-

zel
Art Naturraum

Lei-

tung

LH-13-

Kap-

pung

auf

(m)

Län-

ge

(m)

ES

Kom-

pen-

sation

(m)

1 001 002 HFt

Quercus robur, Populus spec., 

Crataegus monogyna Hohe Geest 321 18,3 91 0,5 45,5

19 2 3 HWt Quercus robur, Sambucus nigra Hohe Geest 321 6.8 19 0,5 9,5

6 010 011 HWt  Hohe Geest 321 6.2 43 0,5 21,5

6 010 011 HWt

Crataegus monogyna, Sambucus 

nigra, Alnus glutinosa Hohe Geest 321 7 31 0,5 15,5

6 010 011 HWt

Crataegus monogyna, Sambucus 

nigra, Alnus glutinosa Hohe Geest 321 7 6 0,5 3

8 013 015 HFt Salix spec. Marschen 321 6.1 15 0,5 7,5

28 17 18 HWt Quercus robur, Prunus spinosa Hohe Geest 321 7 0 0,5 0

15 026 027 HWt

Crataegus monogyna, Sambucus 

nigra, Quercus robur, Fagus 

sylvatica Marschen 321 6.5 22 0,5 11

21 037 038 HWt

Salix spec., Ulmus minor, Quercus 

robur Hohe Geest 321 5.9 6 0,5 3

22 037 038 HWt
Salix spec., Ulmus minor, Quercus 

robur Hohe Geest 321 5.9 32 0,5 16

18 49 50 HWt  Hohe Geest 139 5.6 55 0,5 27,5

18 49 50 HWt  Hohe Geest 139 5.6 45 0,5 22,5

18 49 50 HWt
Alnus glutinosa, Crataegus 

monogyna Hohe Geest 139 5.6 40 0,5 20

19 50 51 HWt

Salix spec., Corylus avellana, 

Alnus glutinosa Hohe Geest 139 4.8 50 0,5 25

19 50 51 HWt

Acer pseudoplatanus, Quercus 

robur, Prunus serotina Hohe Geest 139 4.3 57 0,5 28,5

29 052 053 HWt

Quercus robur, Alnus glutinosa, 

Acer pseudoplatanus Hohe Geest 321 6.1 20 0,5 10

36 064 065 HWr Quercus robur, Prunus serotina Hohe Geest 321 7.4 17 0,5 8,5

36 064 065 HWr

Prunus serotina, Populus alba, 

Crataegus monogyna Hohe Geest 321 6.9 20 0,5 10

36 064 065 HWr

Prunus serotina, Populus alba, 

Crataegus monogyna Hohe Geest 321 7.5 44 0,5 22

36 064 065 HWt Prunus serotina, Sambucus nigra Hohe Geest 321 5.8 57 0,5 28,5

36 064 065 HWx Picea abies Hohe Geest 321 7.4 6 0,5 3

37 066 067 HWt Prunus serotina, Quercus robur Niedere Geest 321 13,2 26 0,5 13

40 071 072 HWt Prunus serotina, Sorbus intermedia Marschen 321 5.9 40 0,5 20

49 086 087 HFt

Salix spec., Corylus avellana, 

Crataegus monogyna Marschen 321 7.7 8 0,5 4

2 18N 19 HWt

Prunus serotina, Quercus robur, 

Salix spec., Sambucus nigra, 

Populus tremula, Hohe Geest 139 6.8 16 0,5 8

766 0,5 383

Hohe Geest 91 0,5 45,5

Marschen 23 0,5 11,5

Hohe Geest 564 0,5 282

Niedere Geest 26 0,5 13

Marschen 62 0,5 31

766 383Summe

HW insgesamt

Summe

Nach Biotoptypen zusammengefasst

HF insgesamt
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Tabelle 68: Aufhebung der Aufwuchshöhenbeschränkung von Knicks 

Blatt-

Nr.

Maß-
nah

men-
karte

von 
Mast

bis 
Mast

Lei-

tungs-
nr.

LH-13-

Kür-
zel

Art

max. 

Auf-
w uchs-

höhe

jetzige 
Auf-

w uchs-
beschrän-

kung (m)

Natur-
raum

Aus-

gleichs-
faktor

Länge 
(m)

Entlas-

tung 
(m)

2 19 20 139 HWt

Crataegus 

monogyna, Prunus 

serotina, 

Sambucus nigra, 

Salix spec., Rosa 

spec., Alnus glut. 8 m 7,8 Geest 0,5 43 21,5

6 27 28 139 HFt

Populus tremula, 

Alnus glutinosa 8 m 7,8 Geest 0,5 41 20,5

6 27 28 139 HFt

Alnus glutinosa, 

Quercus robur, 

Sambucus nigra 8 m 5,6 Geest 0,5 28 14

23 10 11 142 HFt  8 m 5,5 Geest 0,5 40 20

23 10 11 142 HWt  8 m 6,1 Geest 0,5 25 12,5

25 12 13 142 HFt Salix spec. 8 m 6,8 Geest 0,5 37 18,5

25 12 13 142 HFt

Salix spec., 

Sambucus nigra 8 m 6,4 Geest 0,5 40 20

25 13 14 142 HWt

Crataegus 

monogyna 8 m 7,8 Geest 0,5 40 20

27 17 18 142 HWt

Salix spec., Acer 

campestre, 

Quercus robur 8 m 7,8 Geest 0,5 34 17

28 18 19 142 HFt

Betula pendula, 

Quercus robur, 

Corylus avellana 8 m 7 Geest 0,5 46 23

28 17 18 142 HWt

Quercus robur, 

Prunus spinosa 8 m 5,5 Geest 0,5 36 18

28 18 19 142 HWt

Salix spec., 

Prunus serotina, 8 m 7,7 Geest 0,5 46 23

36 34 35 142 HWt

Prunus serotina, 

Quercus robur, 8 m 7,9 Geest 0,5 35 17,5

36 34 35 142 HWt

Prunus serotina, 

Crataegus 

monogyna, Acer 

campestre 8 m 7,9 Geest 0,5 11 5,5

40 41 42 142 HWt  8 m 6,3 Marschen 0,5 36 18

40 41 42 142 HWt

Prunus serotina, 

Sorbus intermedia 8 m 6,2 Geest 0,5 38 19

41 42 43 142 HFt

Crataegus 

monogyna, Corylus 

avellana, Salix 

spec. 8 m 7,7 Marschen 0,5 25 12,5

41 42 43 142 HFt

Crataegus 

monogyna, Corylus 

avellana, Salix 

spec. 8 m 7,7 Marschen 0,5 18 9

Summe 619 310
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Tabelle 69: Eingriffe in Überhälter 

Überhälter Nr. Baumart Stammumfang Kompensationsfaktor von Mast bis Mast

Arbeitsflaeche Rueckbau 110-kV

24 Populus tremula 100 - < 150 cm 2 16 17

3 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 22 23

12 Quercus robur 100 - < 150 cm 2 50 51

13 Quercus robur 100 - < 150 cm 2 50 51

14 Fagus sylvatica 150 - < 200 cm 3 50 51

15 Quercus robur 200 - < 250 cm 4 50 51

16 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 50 51

4 Populus tremula 100 - < 150 cm 2 005 006

5 Quercus robur < 100 cm 1 006 007

7 Alnus glutinosa 100 - < 150 cm 2 010 011

9 Populus nigra 250 - < 300 cm 5 026 027

18 Acer pseudoplatanus 100 - < 150 cm 2 035 036

19 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 036 037

23 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 039 040

41 Populus tremula 100 - < 150 cm 2 088 089

1 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 001 002

2 Quercus robur 100 - < 150 cm 2 002 003

6 Salix spec. 300 - < 350 cm 6 007 008

8 Populus alba 200 - < 250 cm 4 026 027

10 Populus nigra 150 - < 200 cm 3 028 029

11 Prunus serotina 100 - < 150 cm 2 029 030

17 Quercus robur 100 - < 150 cm 2 032 033

20 Acer pseudoplatanus 150 - < 200 cm 3 036 037

21 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 036 037

22 Quercus robur 100 - < 150 cm 2 037 038

25 Populus tremula 100 - < 150 cm 2 048 049

26 Quercus robur 200 - < 250 cm 4 050 051

27 Acer pseudoplatanus 100 - < 150 cm 2 051 052

28 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 051 052

29 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 051 052

30 Populus tremula 100 - < 150 cm 2 053 054

31 Acer pseudoplatanus 150 - < 200 cm 3 053 054

32 Picea abies 150 - < 200 cm 3 054 055

33 Picea abies 150 - < 200 cm 3 055 056

34 Populus alba 100 - < 150 cm 2 060 061

35 Picea abies 100 - < 150 cm 2 064 065

36 Picea abies 150 - < 200 cm 3 065 066

37 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 065 066

38 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 070 071

39 Abies spec. 150 - < 200 cm 3 070 071

40 Quercus robur 150 - < 200 cm 3 071 072

Summe Kompensationsbedarf 113

Schutzstreifen Neubau 380-kV

Provisorium Neubau 380-kV

Provisorium Leitungsanpassung 110-kV

Provisorium Rueckbau 110-kV
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 Berechnung des Kompensationsbedarfs für Beeinträchtigung des Land-15.1.4
schaftsbildes 

 

Tabelle 70: Kompensationsberechnung für den Neubau der 380-kV-Freileitung 

Spann-
feld-
Nr- 

von 
Mast 
Nr. 

bis 
Mast 
Nr. 

Masthöhe 
Mittelwert 

(m) 
ES 

Länge 
(km) 

LB-Wert 
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

S-Faktor  
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

LB-Wert 
gerundet 

S-Faktor 
gerundet 

Ersatzzahlung 
(in €) 

Neubau 380-kV-Freileitung 

001 001 002 50,10 1,00 0,268 2,675 0,492 2,7 0,6 12.724,99 

002 002 003 56,10 1,12 0,394 2,488 0,506 2,7 0,6 20.991,90 

003 003 004 56,10 1,12 0,273 2,418 0,508 2,2 0,6 11.866,77 

004 004 005 56,05 1,12 0,271 2,310 0,510 2,2 0,6 11.751,60 

005 005 006 59,00 1,18 0,291 2,269 0,520 2,2 0,6 13.294,53 

006 006 007 60,55 1,21 0,436 2,246 0,516 2,2 0,6 20.409,72 

007 007 008 60,55 1,21 0,360 2,271 0,543 2,2 0,6 16.868,96 

008 008 009 60,55 1,21 0,376 2,359 0,605 2,2 0,6 17.610,59 

009 009 010 60,60 1,21 0,413 2,471 0,685 2,7 0,6 23.751,40 

010 010 011 57,55 1,15 0,394 2,578 0,785 2,7 0,6 21.520,85 

011 011 012 57,50 1,15 0,393 2,600 0,870 2,7 1,0 35.723,81 

012 012 013 62,00 1,24 0,455 2,561 0,938 2,7 1,0 44.675,99 

013 013 015 62,05 1,24 0,463 2,487 1,000 2,7 1,0 45.456,69 

015 015 016 59,05 1,18 0,305 2,446 1,000 2,2 1,0 23.235,04 

016 016 017 56,05 1,12 0,263 2,381 1,000 2,2 1,0 18.997,47 

017 017 018 56,05 1,12 0,373 2,356 1,000 2,2 1,0 26.988,23 

018 018 019 59,00 1,18 0,428 2,366 1,000 2,2 1,0 32.569,59 

019 019 020 59,00 1,18 0,422 2,402 1,000 2,2 1,0 32.061,60 

020 020 021 57,50 1,15 0,357 2,421 1,000 2,2 1,0 26.429,30 

021 021 022 57,50 1,15 0,342 2,443 1,000 2,2 1,0 25.372,15 

022 022 023 57,50 1,15 0,398 2,384 1,000 2,2 1,0 29.532,43 

023 023 024 56,05 1,12 0,373 2,279 0,964 2,2 1,0 26.956,55 

024 024 025 54,55 1,09 0,360 2,138 0,879 2,2 1,0 25.304,24 

025 025 026 56,05 1,12 0,339 2,073 0,783 2,2 0,6 14.703,62 

026 026 027 59,05 1,18 0,424 2,034 0,703 2,2 0,6 19.355,19 

027 027 028 59,05 1,18 0,385 1,973 0,618 1,8 0,6 14.395,43 

028 028 029 59,10 1,18 0,367 1,911 0,553 1,8 0,6 13.739,87 

029 029 030 62,10 1,24 0,271 1,943 0,516 1,8 0,6 10.668,39 

030 030 031 60,60 1,21 0,449 1,888 0,459 1,8 0,6 17.205,48 

031 031 032 57,60 1,15 0,446 1,876 0,478 1,8 0,6 16.242,24 

032 032 033 57,60 1,15 0,463 1,964 0,501 1,8 0,6 16.895,87 

033 033 034 60,55 1,21 0,257 2,153 0,532 2,2 0,6 12.040,41 

034 034 035 60,55 1,21 0,213 2,218 0,531 2,2 0,6 9.990,84 

035 035 036 59,05 1,18 0,405 2,308 0,548 2,2 0,6 18.514,18 

036 036 037 60,55 1,21 0,316 2,418 0,577 2,2 0,6 14.789,53 

037 037 038 60,55 1,21 0,408 2,486 0,592 2,7 0,6 23.436,03 
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Spann-
feld-
Nr- 

von 
Mast 
Nr. 

bis 
Mast 
Nr. 

Masthöhe 
Mittelwert 

(m) 
ES 

Länge 
(km) 

LB-Wert 
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

S-Faktor  
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

LB-Wert 
gerundet 

S-Faktor 
gerundet 

Ersatzzahlung 
(in €) 

038 038 039 60,50 1,21 0,408 2,510 0,600 2,7 0,6 23.416,10 

039 039 040 60,55 1,21 0,408 2,468 0,600 2,7 0,6 23.435,45 

040 040 041 59,05 1,18 0,400 2,413 0,600 2,2 0,6 18.272,16 

041 041 042 57,55 1,15 0,363 2,409 0,600 2,2 0,6 16.164,75 

042 042 043 59,10 1,18 0,400 2,379 0,600 2,2 0,6 18.301,48 

043 043 044 59,10 1,18 0,408 2,302 0,600 2,2 0,6 18.647,49 

044 044 045 57,55 1,15 0,359 2,302 0,600 2,2 0,6 15.981,40 

045 045 046 59,05 1,18 0,289 2,330 0,600 2,2 0,6 13.195,99 

046 046 047 59,10 1,18 0,374 2,313 0,600 2,2 0,6 17.102,57 

047 047 048 56,10 1,12 0,358 2,288 0,585 2,2 0,6 15.518,00 

048 048 049 56,05 1,12 0,322 2,258 0,564 2,2 0,6 13.975,87 

049 049 050 59,05 1,18 0,322 2,337 0,532 2,2 0,6 14.723,91 

050 050 051 59,10 1,18 0,379 2,440 0,503 2,2 0,6 17.333,57 

051 051 052 57,60 1,15 0,326 2,424 0,506 2,2 0,6 14.542,79 

052 052 053 59,10 1,18 0,392 2,414 0,523 2,2 0,6 17.897,46 

053 053 054 60,55 1,21 0,428 2,451 0,529 2,7 0,6 24.575,22 

054 054 055 59,00 1,18 0,358 2,609 0,526 2,7 0,6 20.053,91 

055 055 056 59,05 1,18 0,336 2,697 0,526 2,7 0,6 18.862,35 

056 056 057 60,55 1,21 0,441 2,676 0,545 2,7 0,6 25.375,22 

057 057 058 62,05 1,24 0,441 2,651 0,571 2,7 0,6 26.003,43 

058 058 059 60,55 1,21 0,359 2,603 0,589 2,7 0,6 20.649,79 

059 059 060 57,50 1,15 0,387 2,552 0,594 2,7 0,6 21.107,06 

060 060 061 56,05 1,12 0,332 2,450 0,585 2,7 0,6 17.655,11 

061 061 062 59,05 1,18 0,360 2,300 0,548 2,2 0,6 16.462,33 

062 062 063 60,55 1,21 0,323 2,099 0,504 2,2 0,6 15.128,47 

063 063 064 57,55 1,15 0,412 2,013 0,479 2,2 0,6 18.344,99 

064 064 065 59,05 1,18 0,412 2,041 0,489 2,2 0,6 18.822,68 

065 065 066 62,10 1,24 0,474 2,122 0,521 2,2 0,6 22.784,69 

066 066 067 63,60 1,27 0,483 2,186 0,579 2,2 0,6 23.778,40 

067 067 068 59,10 1,18 0,339 2,191 0,629 2,2 0,6 15.508,15 

068 068 069 57,55 1,15 0,402 2,042 0,622 2,2 0,6 17.917,60 

069 069 070 59,05 1,18 0,402 1,945 0,631 1,8 0,6 15.041,60 

070 070 071 59,05 1,18 0,436 1,966 0,665 2,2 0,6 19.933,28 

071 071 072 57,55 1,15 0,451 2,224 0,809 2,2 1,0 33.438,84 

072 072 073 56,05 1,12 0,328 2,245 0,824 2,2 1,0 23.710,67 

073 073 074 57,50 1,15 0,394 2,204 0,845 2,2 1,0 29.242,97 

074 074 075 56,05 1,12 0,307 2,255 0,905 2,2 1,0 22.187,12 

075 075 075A 54,55 1,09 0,279 2,338 0,959 2,2 1,0 19.632,71 

075A 075A 076 54,55 1,09 0,279 2,428 1,000 2,2 1,0 19.632,34 

076 076 077 56,05 1,12 0,316 2,458 1,000 2,7 1,0 27.995,62 

077 077 078 60,50 1,21 0,369 2,522 1,000 2,7 1,0 35.292,06 

078 078 079 63,50 1,27 0,473 2,526 1,000 2,7 1,0 47.547,23 
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Spann-
feld-
Nr- 

von 
Mast 
Nr. 

bis 
Mast 
Nr. 

Masthöhe 
Mittelwert 

(m) 
ES 

Länge 
(km) 

LB-Wert 
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

S-Faktor  
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

LB-Wert 
gerundet 

S-Faktor 
gerundet 

Ersatzzahlung 
(in €) 

079 079 080 63,55 1,27 0,427 2,523 1,000 2,7 1,0 42.940,87 

080 080 081 62,10 1,24 0,471 2,383 0,889 2,2 1,0 37.746,72 

081 081 082 59,10 1,18 0,216 2,197 0,766 2,2 0,6 9.890,82 

082 082 083 56,10 1,12 0,389 2,229 0,775 2,2 0,6 16.859,59 

083 083 084 57,55 1,15 0,400 2,242 0,763 2,2 0,6 17.785,25 

084 084 085 59,00 1,18 0,403 2,168 0,733 2,2 0,6 18.376,26 

085 085 086 56,00 1,12 0,349 2,206 0,742 2,2 0,6 15.096,31 

086 086 087 54,50 1,09 0,357 2,243 0,773 2,2 0,6 15.054,20 

087 087 088 56,05 1,12 0,366 2,270 0,834 2,2 1,0 26.428,08 

088 088 089 59,05 1,18 0,369 2,223 0,882 2,2 1,0 28.087,69 

089 089 090 60,50 1,21 0,289 2,173 0,920 2,2 1,0 22.536,56 

090 090 091 60,50 1,21 0,321 2,118 0,946 2,2 1,0 25.072,67 

091 091 092 62,00 1,24 0,330 2,066 0,971 2,2 1,0 26.412,31 

092 092 093 63,55 1,27 0,324 1,954 0,965 1,8 1,0 21.750,88 

093 093 094 63,60 1,27 0,331 1,882 0,921 1,8 1,0 22.209,25 

094 094 095 62,05 1,24 0,307 1,803 0,853 1,8 1,0 20.097,02 

095 095 096 59,00 1,18 0,406 1,708 0,774 1,8 0,6 15.151,05 

096 096 097 57,50 1,15 0,361 1,675 0,763 1,8 0,6 13.118,89 

097 097 098 57,50 1,15 0,368 1,732 0,852 1,8 1,0 22.301,56 

098 098 099 57,50 1,15 0,351 1,764 0,897 1,8 1,0 21.270,74 

099 099 100 57,50 1,15 0,387 1,754 0,890 1,8 1,0 23.467,19 

100 100 101 56,00 1,12 0,323 1,713 0,847 1,8 1,0 19.068,64 

101 101 102 56,00 1,12 0,354 1,716 0,822 1,8 1,0 20.898,67 

102 102 103 57,55 1,15 0,390 1,737 0,806 1,8 1,0 23.673,04 

103 103 104 56,10 1,12 0,381 1,761 0,783 1,8 0,6 13.532,71 

Zwischensumme 2.180.091,27 € 

Neubau 110-kV-
Freileitung 

                

WPE01 
WPE

01 002 41,23 0,82 0,210 0,000 0,000 2,7 0,6 8.233,80 

030 030 48N 49,38 0,98 0,267 0,000 0,000 1,8 0,3 4.126,90 

4N 4N 035 46,35 0,92 0,324 0,000 0,000 2,2 0,6 11.514,84 

046 046 17N 51,05 1,02 0,346 0,000 0,000 2,2 0,6 13.675,68 

17N 17N 18 36,89 0,74 0,382 0,000 0,000 2,2 0,6 10.889,32 

16N 16N 17N 32,10 0,64 0,260 0,000 0,00 2,7 0,6 7.924,77 

17N 17N 18N 33,00 0,66 0,294 0,000 0,00 2,2 0,6 7.507,03 

18N 18N 19 33,75 0,68 0,276 0,000 0,00 2,2 0,6 7.200,78 

Zwischensumme 71.073,12 € 

Kompensationsbedarf 2.251.164,39 € 

Berechnungsansatz für die Ersatzzahlung in € = gerundeter LB-Wert x gerundeter S-Faktor x ES x Länge [km] x 

29.300 (durchschn. Grundstückspreis pro ha) 
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Tabelle 71: Kompensationsberechnung für den Rückbau der 110-kV-Freileitung 

Spannfeld-
Nr. (Tras-

senab-
schnitt Nr.) 

von 
Mast 
Nr. 

bis 
Mast 
Nr. 

Masthöhe 
Mittelwert 

(m) 
ES 

Länge 
(km) 

LB-Wert 
flächenan-

teilig 
gemittelt 

S-Faktor 
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

LB-Wert 
gerundet 

S-Faktor 
gerundet 

Ersatzzah-
lung 
(in €) 

16 (139) 16 17 29,87 0,60 0,260 2,366 0,55 2,2 0,6 6.008,37 

17 (139) 17 18 29,93 0,60 0,299 2,200 0,60 2,2 0,6 6.927,52 

18 (139) 18 19 29,99 0,60 0,271 2,325 0,60 2,2 0,6 6.279,41 

19 (139) (19)* 20 39,05 0,78 0,371 2,521 0,600 2,7 0,6 13.762,95 

20 (139) 20 21 38,05 0,76 0,367 2,320 0,532 2,2 0,6 10.799,77 

21 (139) 21 22 37,02 0,74 0,264 2,287 0,523 2,2 0,6 7.572,88 

22 (139) 22 23 34,67 0,69 0,308 2,334 0,542 2,2 0,6 8.263,06 

23 (139) 23 24 35,58 0,71 0,335 2,328 0,544 2,2 0,6 9.231,59 

24 (139) 24 25 38,87 0,78 0,325 2,271 0,530 2,2 0,6 9.757,07 

25 (139) 25 26 35,94 0,72 0,332 2,426 0,607 2,2 0,6 9.238,13 

26 (139) 26 27 34,99 0,70 0,375 2,528 0,694 2,7 0,6 12.440,94 

27 (139) 27 28 35,97 0,72 0,380 2,541 0,785 2,7 0,6 12.968,50 

28 (139) 28 29 35,92 0,72 0,368 2,545 0,885 2,7 1,0 20.929,28 

29 (139) 29 30 35,85 0,72 0,383 2,551 0,967 2,7 1,0 21.699,71 

30 (139) 30 31 36,86 0,74 0,347 2,518 1,000 2,7 1,0 20.208,76 

31 (139) 31 32 38,99 0,78 0,382 2,430 1,000 2,2 1,0 19.194,68 

32 (139) 32 33 41,00 0,82 0,358 2,353 1,000 2,2 1,0 18.932,85 

33 (139) 33 34 37,99 0,76 0,345 2,291 1,000 2,2 1,0 16.910,47 

34 (139) 34 35 33,99 0,68 0,302 2,269 1,000 2,2 1,0 13.248,74 

35 (139) 35 36 35,08 0,70 0,362 2,293 1,000 2,2 1,0 16.368,38 

36 (139) 36 37 34,10 0,68 0,363 2,352 1,000 2,2 1,0 15.948,56 

37 (139) 37 38 34,90 0,70 0,368 2,426 1,000 2,2 1,0 16.553,21 

38 (139) 38 39 35,92 0,72 0,388 2,437 1,000 2,2 1,0 17.966,07 

39 (139) 39 40 35,04 0,70 0,368 2,375 1,000 2,2 1,0 16.630,89 

40 (139) 40 41 35,04 0,70 0,375 2,297 1,000 2,2 1,0 16.931,34 

41 (139) 41 42 34,02 0,68 0,346 2,163 0,950 2,2 1,0 15.193,56 

42 (139) 42 43 36,95 0,74 0,363 2,008 0,809 2,2 1,0 17.267,17 

43 (139) 43 44 39,98 0,80 0,375 2,015 0,654 2,2 0,6 11.610,83 

44 (139) 44 45 35,83 0,72 0,331 1,938 0,565 1,8 0,6 7.510,19 

45 (139) 45 46 38,86 0,78 0,318 1,957 0,522 1,8 0,6 7.826,22 

46 (139) 46 47 41,85 0,84 0,348 1,978 0,453 1,8 0,6 9.224,22 

47 (139) 47 48 34,23 0,68 0,323 2,265 0,773 2,2 0,6 8.553,43 

4 (142) 4 5 34,89 0,70 0,349 2,226 0,521 2,2 0,6 9.415,50 

5 (142) 5 6 34,89 0,70 0,369 2,431 0,568 2,2 0,6 9.945,83 

6 (142) 6 7 34,16 0,68 0,328 2,509 0,600 2,7 0,6 10.635,85 

7 (142) 7 8 37,07 0,74 0,373 2,538 0,600 2,7 0,6 13.112,82 

8 (142) 8 9 36,76 0,74 0,370 2,550 0,600 2,7 0,6 12.920,11 

9 (142) 9 10 34,13 0,68 0,333 2,506 0,600 2,7 0,6 10.789,51 

10 (142) 10 11 35,17 0,70 0,355 2,459 0,600 2,7 0,6 11.856,55 

11 (142) 11 12 34,82 0,70 0,360 2,345 0,600 2,2 0,6 9.706,54 

12 (142) 12 13 31,87 0,64 0,324 2,200 0,600 2,2 0,6 7.998,32 



Anhang 

GFN mbH (13-66) 15.01.2016- LBP 380-kV-Leitung Husum Nord - Niebüll Ost, LH-13-321  211 
 

Spannfeld-
Nr. (Tras-

senab-
schnitt Nr.) 

von 
Mast 
Nr. 

bis 
Mast 
Nr. 

Masthöhe 
Mittelwert 

(m) 
ES 

Länge 
(km) 

LB-Wert 
flächenan-

teilig 
gemittelt 

S-Faktor 
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

LB-Wert 
gerundet 

S-Faktor 
gerundet 

Ersatzzah-
lung 
(in €) 

13 (142) 13 14 32,88 0,66 0,326 2,331 0,600 2,2 0,6 8.296,45 

14 (142) 14 15 33,88 0,68 0,372 2,366 0,600 2,2 0,6 9.740,32 

15 (142) 15 16 36,88 0,74 0,373 2,287 0,600 2,2 0,6 10.629,97 

16 (142) 16 17 37,82 0,76 0,301 2,200 0,600 2,2 0,6 8.819,59 

17 (142) 17 (18)* 35,78 0,72 0,349 2,200 0,600 2,2 0,6 9.672,80 

18 (142) (18)* 19 33,70 0,67 0,335 2,222 0,586 2,2 0,6 8.726,13 

19 (142) 19 20 36,76 0,74 0,367 2,128 0,531 2,2 0,6 10.421,28 

20 (142) 20 21 38,87 0,78 0,229 2,086 0,486 2,2 0,6 6.898,14 

21 (142) 21 22 38,87 0,78 0,383 2,194 0,520 2,2 0,6 11.526,55 

22 (142) 22 23 39,83 0,80 0,263 2,355 0,551 2,2 0,6 8.111,49 

23 (142) 23 24 36,89 0,74 0,380 2,598 0,518 2,7 0,6 13.314,65 

24 (142) 24 25 32,91 0,66 0,389 2,702 0,488 2,7 0,6 12.144,29 

25 (142) 25 26 33,88 0,68 0,367 2,692 0,485 2,7 0,6 11.792,31 

26 (142) 26 27 36,82 0,74 0,310 2,644 0,516 2,7 0,6 10.841,84 

27 (142) 27 28 36,76 0,74 0,359 2,593 0,559 2,7 0,6 12.529,62 

28 (142) 28 29 34,78 0,70 0,377 2,571 0,592 2,7 0,6 12.439,59 

29 (142) 29 30 33,78 0,68 0,384 2,559 0,600 2,7 0,6 12.306,43 

30 (142) 30 31 33,02 0,66 0,346 2,483 0,600 2,7 0,6 10.856,17 

31 (142) 31 32 34,00 0,68 0,333 2,297 0,553 2,2 0,6 8.764,75 

32 (142) 32 33 33,84 0,68 0,284 2,172 0,518 2,2 0,6 7.437,89 

33 (142) 33 34 31,82 0,64 0,309 2,050 0,475 2,2 0,6 7.617,77 

34 (142) 34 35 31,75 0,63 0,296 2,006 0,472 2,2 0,6 7.269,96 

35 (142) 35 36 33,10 0,66 0,252 1,938 0,487 1,8 0,6 5.271,80 

36 (142) 36 37 37,38 0,75 0,254 1,880 0,546 1,8 0,6 6.011,83 

37 (142) 37 38 36,03 0,72 0,362 1,847 0,665 1,8 0,6 8.249,99 

38 (142) 38 39 31,85 0,64 0,306 1,869 0,741 1,8 0,6 6.168,00 

39 (142) 39 40 34,83 0,70 0,394 1,995 0,791 1,8 0,6 8.692,01 

40 (142) 40 41 35,76 0,72 0,297 2,073 0,769 2,2 0,6 8.218,48 

41 (142) 41 42 32,84 0,66 0,351 2,118 0,710 2,2 0,6 8.903,75 

42 (142) 42 43 34,10 0,68 0,351 2,160 0,713 2,2 0,6 9.259,30 

43 (142) 43 44 35,16 0,70 0,363 2,315 0,818 2,2 1,0 16.456,10 

44 (142) 44 45 33,93 0,68 0,376 2,508 0,988 2,7 1,0 20.178,48 

45 (142) 45 46 35,88 0,72 0,315 2,497 1,000 2,7 1,0 17.860,72 

46 (142) 46 47 35,93 0,72 0,378 2,507 1,000 2,7 1,0 21.482,94 

47 (142) 47 48 34,96 0,70 0,360 2,524 1,000 2,7 1,0 19.924,03 

48 (142) 48 49 34,90 0,70 0,355 2,547 1,000 2,7 1,0 19.625,28 

49 (142) 49 50 33,91 0,68 0,327 2,523 1,000 2,7 1,0 17.552,47 

50 (142) 50 51 33,88 0,68 0,377 2,490 1,000 2,7 1,0 20.214,84 

51 (142) 51 52 34,10 0,68 0,365 2,475 1,000 2,7 1,0 19.713,34 

52 (142) 52 53 36,07 0,72 0,288 2,466 1,000 2,7 1,0 16.447,91 

53 (142) 53 54 35,13 0,70 0,315 2,439 0,957 2,2 1,0 14.281,24 

54 (142) 54 55 34,16 0,68 0,372 2,304 0,843 2,2 1,0 16.370,63 

55 (142) 55 56 34,89 0,70 0,390 2,227 0,784 2,2 0,6 10.527,88 
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Spannfeld-
Nr. (Tras-

senab-
schnitt Nr.) 
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Mast 
Nr. 

bis 
Mast 
Nr. 

Masthöhe 
Mittelwert 

(m) 
ES 

Länge 
(km) 

LB-Wert 
flächenan-

teilig 
gemittelt 

S-Faktor 
flächenan-
teilig ge-
mittelt 

LB-Wert 
gerundet 

S-Faktor 
gerundet 

Ersatzzah-
lung 
(in €) 

56 (142) 56 57 35,96 0,72 0,378 2,213 0,750 2,2 0,6 10.504,51 

57 (142) 57 58 34,88 0,70 0,375 2,187 0,832 2,2 1,0 16.877,47 

58 (142) 58 59 32,12 0,64 0,343 2,143 0,853 2,2 1,0 14.198,77 

59 (142) 59 60 36,45 0,73 0,389 2,167 0,897 2,2 1,0 18.268,59 

60 (142) 60 61 36,12 0,72 0,397 2,147 0,961 2,2 1,0 18.462,37 

61 (142) 61 62 34,84 0,70 0,363 2,068 1,000 2,2 1,0 16.299,78 

62 (142) 62 63 37,97 0,76 0,351 2,005 1,000 2,2 1,0 17.188,12 

63 (142) 63 64 36,92 0,74 0,361 2,000 1,000 2,2 1,0 17.203,71 

64 (142) 64 65 33,84 0,68 0,377 1,857 0,866 1,8 1,0 13.452,89 

65 (142) 65 66 34,82 0,70 0,379 1,681 0,688 1,8 0,6 8.349,97 

66 (142) 66 67 34,82 0,70 0,377 1,600 0,650 1,8 0,6 8.314,86 

67 (142) 67 68 31,81 0,64 0,322 1,611 0,670 1,8 0,6 6.479,63 

68 (142) 68 69 32,74 0,65 0,334 1,643 0,726 1,8 0,6 6.911,34 

69 (142) 69 70 33,80 0,68 0,373 1,681 0,792 1,8 0,6 7.986,63 

70 (142) 70 71 32,84 0,66 0,249 1,683 0,796 1,8 0,6 5.181,12 

71 (142) 71 72 31,77 0,64 0,309 1,682 0,794 1,8 0,6 6.208,83 

72 (142) 72 73 38,26 0,77 0,313 1,683 0,758 1,8 0,6 7.571,87 

73 (142) 73 74 40,32 0,81 0,330 1,747 0,762 1,8 0,6 8.417,28 

74 (142) 74 75 33,56 0,67 0,341 1,768 0,742 1,8 0,6 7.251,06 

75 (142) 75 (UW)** 31,22 0,62 0,257 1,848 0,776 1,8 0,6 5.069,46 

Kompensationsbedarf 1.250.107,06 
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 Karten 15.2

Karte 1: Bestand und Maßnahmen (Blätter 1 bis 59) 

Karte 2: Ausgleichsflächen – Übersicht 

Karte 3: Ökokonto Tinningstedt 

Karte 4: Ökokonto Haasberger See 

Karte 5: Ersatzaufforstung Langenhorn 

Karte 6: Knickökokonto Braderup 1 

Karte 7: Knickökokonto Braderup 2 

Karte 8: Knickökokonto Ladelund 

Karte 9: Ökokonto Offenbütteler Moor 3 

Karte 10: Ersatzaufforstung Horstedt 

Karte 11: Ökokonto Klixbüll 

Karte 12: Anbringung Ersatzquartiere für Fledermäuse (Horstedt) 

 




